
















































bestreiten1)«. )Jamentlich war aber für den Fall des Concurses kein Mittel 
vorhanden, das statutenmässige Vorzugsrecht wirksam zur Geltung" zu 
bringen, was bei Banken, die sich auf das Hypothekargeschäft be­
schränkten, die Gefahr steigerte. So boten denn die Lehren der Krisis 
dem Gesetzg eber den Anlass, hier einzugreifen, und zwar nicht nur im 
Interesse der Pfandbriefgläubiger, sondern vornehmlich auch) um der 
gesetzlich eingeräumten Verwendbarkeit der Pfandbriefe zu pupilIarsicheren 
Anlagen durch Ausschluss der erwähnten Gefahren kräftigere rechtliche 
Stützen zu gewähren. Diesem Y orhaben verdanken ihre Entstehung z\vei 
Gesetze, welche bei allen ihnen noch anhaftenden Mängeln dennoch 
einen schätzenswerten Fortschritt unseres Realcreditrechtes bilden. 

Es sind dies die Gesetze vom 24. April I874, Nr. 48 und 49 R.-G.-Bl. 
Das erstang"eführte hat den Pfandbriefanstalten die Disposition über die­
jenig"en Objecte, welche der vorzugsweisen Deckung der Pfandbriefe zu 
dienen haben und als solche in den Statuten bezeichnet werden, entzogen. 
Die Anstalten können ohne Zustimmung des Regierungscommissärs (durch 
Mitfertigung der bezüglichen Urkunden) keine rechtsgiltige Verfüg"ung 
über die bezüglichen Objecte treffen; die Zustimmung darf aber nicht 
ertheilt werden, wenn dadurch die Deckung der Pfandbriefe beeinträchtigt 
würde. Ebenso können Gläubiger der Anstalt, deren Ansprüche nicht aus 
Pfandbriefen entspringen, eine Execution nur unbeschadet des V orzug"s­
rechtes der Pfandbriefgläubig"er erwirken. Das zur Bewilligung der 
Execution competente Gericht hat von jeder g"egen Yermögensobjecte 
einer Pfandbriefanstalt geführten Execution den Regierungscommissär 
von amtswegen zu verständigen, welcher, wenn es sich um eines der 
obenang"eführten speciellen Deckungsobjecte handelt, das Gericht behufs 
entsprechender Einschränkung der bewilligten Execution hievon in Kenntnis 
zu setzen und wenn er die Rechte der Pfandbriefgläubiger für gefährdet 
erachtet, die Bestellung eines gemeinsamen Curators zwecks yertretung 
derselben zu erwirken hat. Im Concursfalle bilden die statuteng emäss 
zur vorzugsweisen Befriedigung der Pfandbriefgläubig"er bestimmten Objecte 
eine besondere) zunächst diesem Zwecke dienende Masse. Auch ist im 
Concursfall ein gemeinsamer Pfandbriefcurator von amtsweg"en zu bestellen. 
Ebenso kann jeder, dessen Rechte in ihrem Gang"e durch den Mang"el 
einer Vertretung" der Pfandbriefbesitzer gehemmt \vürden) die Bestellung 
eines solchen gemeinsamen Curators verlangen. Sind als besondere Caution 
für die vorzug"sweise Befriedigung der Vermögens­
objecte bestellt, an welchen ein bücherliches Recht erworben werden 
kann) so ist deren Cautionseigenschaft in den öffentlichen Büchern auf 
Grund einer von der Anstalt auszustellenden Erklärung einzutragen. Die 
Löschung des Cautionsbandes kann nur über Erklärung" des Regierungs­
commissärs erfolgen, dass das belastete Vermögensobject aufgehört habe, 

1) Pavlicek: "Das Pfandbriefrecht«, \vien r895, S. 53 ff. Hier auch die einheimische 

und fremde Literatur des Pfandbriefrechtes und eine kritische Darstellung des weiter im Texte 

erwähnten Gesetzes. 
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als Caution für die Befriedigung der Pfandbriefgläubig er zu dienen. 
,Venn bares Geld oder ,Vertpapiere als Caution bestellt sind, so sind 
dieselben abgesondert unter Mitsperre des Regierungscommissärs zu 
verwahren. Zur pupillarsicheren Anlage ungeeignete '.Vertpapiere können 
als Caution nicht bestellt werden. Bei Landesanstalten, für deren Ver­
bindlichkeiten das Land selbst haftet) obliegen die ebenerwähnten Pflichten 
des Regierungscommissärs dem Landesausschusse, beziehungsweise dem 

von diesem abgeordneten Commissär. 
Das zweite Gesetz bezieht sich überhaupt auf die gemeinsame 

Vertretung der Rechte der Besitzer von auf Inhaber lautenden oder durch 
Indossament übertragbaren Theilschuldverschreibungen und die bücher­
liehe Behandlung der für solche eingeräumten Hypothekan-echte. Es 
behandelt die Fälle der vorzunehmenden Bestellung, die Competenz zur 
Bestellung oder zur Stellung diesfälliger Beg"ehren, die Kundmachung der 

erfolgten Bestellung, die Kosten der Curatel u. s. w. 
Es ist dem erstbehandelten Gesetze zwar der Vorwurf gemacht 

worden dass die Anwendbarkeit desselben auf die vor Eintritt seiner , 
vVirksamkeit schon bestandenen Anstalten keine zwingende sei, wenn 
die betreffenden Anstalten zur vorzugsweisen Befriedigung ihrer Pfand­
briefcrläubiger bestimmte Objecte in ihren Statuten nicht namhaft gemacht 

b • 

haben. Immerhin hat aber das Gesetz einen entschiedenen FortschrItt 
bedeutet gegen den früheren Zustand. Praktisch hat dasselbe seither fast 
ausschliesslich auf neuen-ichtete Landesanstalten Anwendung finden 
können welche in ihren Statuten nebst der subsidiären Landesgarantie , 
specielle Pfandbriefcautionen namhaft gemacht haben - denn die Neu-
errichtung" von Actienhypothekenbanken) sowie von Hypothekarschuldner­
Vereinen auf der Basis der Solidarhaftung kam seit der Krisis zum 

Stillstande. 

IV. Seit 187.5. 

1. E ntwiGkelung und neue Ziele de!' l.landesElnstEllten. Ih!'e 

GesGhäfts!'egeln. 

\Venio"e von den zahlreichen Actienbanken, welche zur Vermittelung 
b 

des Hypothekarcredites mit Hilfe der Pfandbriefausgabe befugt waren) 
vermochten also den schweren Umschlag der Verhältnisse) welcher seit 
Mai I873 eingetreten war, zu überdauern. Ende I875 bestanden ausser 
der Hypothekarcredit-Abtheilung der Österreichisch-ungarischen Bank nur 
noch 8 (in Wien 5), von diesen g"erieth in den folgenden Jahren allmählich 
noch die Hälfte in Liquidation oder Concurs) während bis auf den 
heutigen Tag nur eine einzige) die Bukowinaer Boden-Credit-Anstalt, 
neu en-ichtet wurde. Dafür beginnt mit dem Jahre 1875 ein neuer Ab­
schnitt in der Gründung von Landesbankinstituten. Zwar fielen noch in 
die Zeit der lebendigen Actienbank-Gründungen vereinzelte Versuche 
letzterer Art, aber die noch nicht genug" aufmunternden Erfolge der 
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ersten Landesbanken, der \virtschaftsliberale Zug der Zeit und die fort­
schreitende Expansion der Actienbanken erschwerten die Entscheidung 1). 
In besseres Fahrwasser kamen die bezüglichen Bestrebung-en erst nach 
den Ereignissen des Jahres r873. Schon in diesem Jahre wird in Mähren 
der dort bereits öfter verhandelte Antrag- erneuert; auf Grund der im 
Jahre 18 75 genehmigten Statuten eröffnet im Jahre 1876 die Hypotheken­
bank der J\farkgrafschaft J\lähren ihre Wirksamkeit. Im Jahre 1880 entsteht 
in der Bodencreditanstalt der Markg-rafschaft Istrien die vierte reine 
Hypothekenbank als Landesanstalt. 

Mit der »Landesbank des Königreiches Galizien und Lodomerien 
nebst dem Herzogthume Krakau« kommt dann im Jahre 1882 ein neuer 
Typus von Landescreditinstituten auf. Denn der ,;Virkungskreis dieser 
Bank ist nicbt lediglich auf die Vermittelung des H ypothekarcredites 
beSChränkt, sondern umfasst einen ziemlich weiten Umkreis von Geschäften, 
so u. a. den Communalcredit) die Function einer Creditcentralstelle 
für die kleineren Geldinstitute (Spar- und V orschusscassen), wozu neuestens 
noch der Eisenbahncredit hinzutrat. Der galizischen Landesbank (jedoch 
mit Ausschluss des Hypothekarcredites mit Pfandbriefemission) steht in 
Bezug auf den weitläufigen Geschäftskreis am nächsten die 1890 eröffnete 
»Landesbank des Königreiches Böhmen«, die als Institut für Meliorations­
credite noch in einem weiteren Theile dieser Arbeit behandelt wird. Ein Jahr 
vor der letztgenannten Bank trat die erste alpenländische Landesanstalt für 
Hypothekarcredit ins Leben - die »Niederösterreichische Landes­
Hypothekenanstalt« - und ihr folgte zunächst die von Oberösten-eich. 
I~ beiden Ländern zogen sich die Verhandlungen über die Errichtung 
dIeser Anstalten längere Zeit hin. Was nämlich bei früheren Anlässen 
nicht der Fall gewesen war, trat hier zutage, die Einsprache der Spar­
cassen, welche durch Abhaltung von Sparcassentagen und Collectiv­
eingaben gegen die vermeintliche Bedrohung' ihrer Interessen durch die ge­
planten Landesanstaltsgründungen remonstrierten und für sich in Anspruch 

1) So z. B. in Mi:hren. Anlässlich einer Eingabe der Mährisch-schlesischen Ackerbau­

Gesellschaft legte der Landesausschuss 1868 dem Landtage einen die Gründung einer Landes­

anstalt befürwortenden Bericht vor. Trotz der ,Viener Actienbanken und der I I Sparcassen 

Mährens, hiess es, sei dem hypothekarischen Creditbedürfnis im Lande nicht entsprechend gedient. 

Die grossen Actienbanken seien für den ländlichen Creditsuchenden viel zu weit, in Bezug auf 

geringere Darlehen schon der Kosten wegen gar nicht zugänglich, der Zinsfuss der Hypothekar­

Darlehen bei Sparcassen nicht unter ·7-8 Procent, die Mittel der von »vielen theueren Händen« 

verwalteten Contributionsfonde nicht ausreichend. Im nächstfolgenden Jahre wurde aber durch 

einen zum Theil das Gegentheil behauptenden Bericht des Landesausschusses ein ablehnender 

Beschluss des Landtages provoeiert. In letzterem Berichte wird u. a. die Zweckmässigkeit der 

Errichtung. einer Hypothekenbank auf Kosten und unter Haftung des Landes mit dem Hinweise 

auf die bevorstehende Errichtung einer Actienhypothekenbank in Brünn bekämpft, wobei der 

Landesausschuss xu bemerken nicht unterliess, es scheine ihm pri n ci pi e 11 richtiger, die Errichtung 

und den Betrieb von Creditinstituten Privatunternehmungen zu überlassen, welche in der Lage 

sind, weit schwunghafter und ausgedehnter Creditgeschäfte zu betreiben, als dies für Landes­

institute möglich ist, und hiedurch bei grösserer Ertragsfähigkeit auch den creditsuchenden 
Parteien günstigere Bedingungen zu gewähren. 
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nahmen, den Interessen des Hypothekarcredites vollauf zu genügen. 
Ein lebhafter Wiederhall dieses Streites pflanzte sich namentlich in die 
oberösterreichische Landtagsstube fort 1), wo die auffallende Erscheinung 
zutage trat, dass die Regierung zu wiederholtenmalen für die Errichtung 
einer Landeshypothekenbank sich aussprach, während die Majorität des 
Landtag-es, darunter die Vertreter landwirtschaftlicher Interessen, gegen 
dieselbe auftrat. Gerade wegen des eingehend erörterten Pro und 
Contra im Hinblick auf die Sparcassen sind die in den Jahren 1880 bis 
r883 geführten Landtagsdebatten nicht ohne Interesse. Im Jahre 1895 wird 
das Statut der Kärntnerischen Landeshypothekenbank genehmigt, im 
nächsten Jahre ihre VVirksamkeit eröffnet. In demselben Jahre wurde 
die Landesculturbank der Markgrafschaft Mähren (für Communal., 
Meliorations- und Eis enb ahncredit) und die Communalcreditanstalt des 
Landes Schlesien begründet, beide der Geschäftsführung der Directionen 
der in diesen Ländern bereits bestehenden Landeshypothekenbanken zu­
gewiesen, während Niederösterreich 1897 die Communalcreditg-ewährung 
seiner Landeshypothekenanstalt statutenmässig einverleibt hat. Im August 
1. J. wurde die Bodencreditanstalt des Königreiches Dalmatien, deren 
Statuten schon seit 1887 genehmigt waren, in Zara eröffnet. 

Damit ist jedoch bloss die Reihenfolge der schon in ,;Virksamkeit 
stehenden Landescreditinstitute erschöpft. Neue Gründungen stehen 
bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Im October 1897 hat das Statut 
der Hypothekenbank des Landes Vorarlberg die kaiserliche Genehmig-ung 
erlangt. Im Februar 1898 hat der Landtag von Thol den Statutenentwurf 
einer Landeshypothekenanstalt, welche ihre ,Virksamkeit im Jahre 1900 
eröffnen soll, g-enehmig-t. In Steiermark schwankt nach dem Ergebnis 
der letzten Landtagsverhandlung en noch die Wag-e der Entscheidung 2

), 

aber das Vorhandensein einer intensiven Bewegung- zu Gunsten der Er­
richtung einer Landeshypothekenbank haben diese Verhandlungen be­
wlesen. 

So sehen wir gerade in der neuesten Zeit die Institution der Landes­
banken, die vor mehr als dreissig Jahren in Böhmen ihren Anfang ge­
nommen, dann, Istrien ausgenommen, nur in den Sudetenländern allmählich 
Eing-ang' gefunden hat, seit En-ichtung der niederösterreichischen Landes­
hypothekenanstalt auch in den Alpenländern hoffnungsvoll eindringen, 
also in den Ländern, welche sich unter den österreichischen Ländern des 
relativ niedrigsten Zinsfusses der Hypothekar-Darlehen erfreuen. Und 
dies alles inmitten eines reich verzweigten Netzes von ziemlich blühenden 
Creditinstituten, an welchen es zur Zeit der ersten Gründung der 

1) In Kiederösterreich belebte derselbe namentlich die Verhandlungen der Expertise vom 

Jahre 1885 (XXVIII. der Beil. zu den stenogr. Prot. VI. \Xfahlperiode). 

2) Den Anstoss gab ein im Jahre 1884 im Landtage gestellter Antrag, welcher mit ·der 

Höhe des Hypothekarzinsfusses im Lande begründet wurde. Die letzten Debatten im Landtage 

haben zufolge des skeptisch gehaltenen Landesausschussberichtes noch zu vertage11den Beschlüssen 

geführt. 
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Hypothekenbanken noch allenthalben ganz gemang-elt hat. Alle diese kleinen 
Institute, die Sparcassen und auf Schulze-Delitzscher Grundlage errich­
teten Creditgenossenschaften, gewähren auch Hypothekarcredit. ,Venn 
trotzdem die X othwendigkeit von Landeshypothekenanstalten empfunden 
wird, so hat das seinen Grund g-ewiss auch in der "Vürdigung der un­
kündbaren Hypothekenschuld mit Annuitätstilgung, für welche durch die 
III gemeinwirtschaftlichem Geiste wirkenden Landeshypothekenbanken 
die volkswirtschaftlich rationellste Einrichtung getroffen wird. Gewiss 
handelt es sich dabei auch um noch bill i ger e n Credit. Allein das 
ausschlaggebende Motiv bleibt unter Vereinigung bei der V ortheile 
die Umwandlung bereits bestehender kündbarer Schulden in unkündbare 
im Wege der Conversion. Es wäre gewiss interessant, das V ordring-en 
dieses Motives auch in den Einrichtungen der älteren Anstalten zu ver­
folgen. ,ViI' müssen uns begnügen, dasselbe im Gegenhalte zu den näher 
besprochenen Motiven der ältesten Gründung an einigen Stellen aus den 
Motiven der jüngsten Gründungen zu beleuchten, und wir wählen dazu 
zwei äusserst interessante Kundgebungen. Die erste entnehmen wir 
dem Berichte des niederösterreichischen Hypothekenbankausschusses im 
Jahre I887, die zweite den Motiven des jüngsten Tiroler Entwurfes. 

In dem erstgenannten 1) heisst es: »Was namentlich den Punkt, 
betreffend die pr i nc i pie 11 e Nützlichkeit eines solchen Landesunter­
nehmens anbetrifft, so lässt die ziffermässig-e, jede einzelne Hypotheken­
anstalt Niederösterreichs namentlich erwähnende Beweisführung keine 
Zweifel mehr übrig, dass, wie immer die Zinsfussbewegung des Geld­
marktes sich gestalte, die Landesanstalt in der Regel ein haI b bis ein 
Pro cent billigere Darlehen gewähren kann, als die concurrierenden An­
stalten. Es ist hiedurch die ganz mit Unrecht aufgestellte Behauptung 
widerlegt, als mache der flüssige Geldstand die Errichtung eines Landes­
unternehmens überflüssig'. Ganz im Gegentheil ist dieses Moment ein 
Hauptb eweggrund für die Errichtung- der Anstalt, denn sie allein ist 
imstande, die Conversion des Lastenstandes in Niederösterreich schnell 
zu ermöglichen und dem Schuldner die Möglichkeit zu sichern, die 
folgenden 50 Jahre von dem heutigen billigen Zinsfuss Nutzen zu ziehen. 
Die vollständig irrige, aber leider vielfach verbreitete Meinung-, als wären 
diese Landeshypothekenanstalten vor Jahren nur darum g-egründet worden, 
um den Grundbesitz aus Wucherhänden zu befreien, und als wären diese 
Landesanstalten uns heute nicht mehr nöthig, wo ja alle Geldinstitute, 
namentlich die Sparcassen, ohnedies Geld in Überfülle für den Grund­
besitz zur Verfügung' stellen - diese Meinung verdient eine ernste Be­
richtigung. 

Allerdings sind die Landesanstalten auch höchst wohlthätig als 
Regulatoren des Zinsfusses ... " Aber diese Landesanstalten sind nicht 

1) LXXX. der Beilagen zu den stenogr. Prot. des niederösterreichischen Landtages_ -

VI. Wahlperiode. 
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nur ein Schutz für den Grundbesitz in schweren, und namentlich politisch 
bewegten Zeiten der allgemeinen Geldnoth, nein, wenn der Zinsfuss sinkt, 
be\vähren sie sich wiederum nach einer anderen Seite als höchst segens­
reiche Institution; denn diese Anstalten allein können dem Grundbesitze 
den gegenwärtigen billigen Zinsfuss auf 50 Jahre gewährleisten und diesem 
Schuldner verbleibt trotzdem noch das ihm zustehende Kündigungs- und 
Conversionsrecht, um jede weitere Chance einer noch so tiefgehenden 
Zinsfussdepression auszunützen. Es ist ja ganz selbstverständlich, dass 
beispielsweise die Sparcassen, wegen der ihren Einlegern gegenüber 
eing-egangenen kurzfcilligen Rückzahlungsverpflichtungen, Hypothekar­
Darlehen mit halbjähriger Kündigung zu elocieren, dem Grundbesitze 
diese Vortheile der Garantie nicht bieten können.« 

Indem Tiroler Ausschussberichte 1) heisst es bei ganz ähnlicher 
Tendenz: »Die Hauptaufgabe der Landesanstalt besteht darin, eine den 
besonderen Verhältnissen und Bedürfnissen des landwirtschaftlidlen Be­
triebes entsprechende Form der hypothekarischen Verschuldung einzu­
führen - die kündbare durch die amortisierbare Hypothek zu ver­
drängen. "Venn es gleichzeitig gelingt, den Zinsfuss der pupillarsicheren 
Hypotheken zu ermässigen, so ist das ein weiterer erfreulicher Erfolg, 
dessen Erreichung jedoch in zweiter Linie steht und von voraus nicht 
berechenbaren Factoren abhängt.« Und nachdem einiger schwebender 
Zeit- und Streitfragen der Agrarpolitik Erwähnung gemacht worden, 
heisst es weiter: »lVIögen diese Anreg'ungen zu was immer für einem 
Resultate führen, so steht doch für alle Fälle unsere Überzeugung fest, 
dass jede irgendwie erfolgversprechende Lösung der landwirtschaftlichen 
Verschuldungsfrage die planmässige, mög-lichst allgemeine Conversion 
der bestehenden kündbaren in amortisierbare Hypotheken voraussetzt. 
In der Durchführung dieser Conversion weit mehr, als in der Gewährung 
neuer Darlehen ist der wahre Lebenszweck unserer Landesanstalt zu er­
blicken ..... Unsere Anstalt soll und wird sich kümmern, sie wird die 
Botschaft der Schuldentilgung hinaustragen in alle Bezirke des Landes, 
sie wird, wie Mohammed zum Berge, zum Bauern kommen und ihm die 
Botschaft der unificierten) niedrigst verzinslichen, unkündbaren und durch 
kaum merkliche Abzahlungen tilgbaren Bodenverschuldung ins Haus 
bringen.« Die »besonderen Sendboten« und »tauglichen Hilfsorgane« dieses 
Werkes sollen die Raiffeisen-Cassen sein; durch ihre Vermittelung soll eine 
planmässige, gemeindeweise vorschreitende Action ins Werk gesetzt 
werden. Selbst vor anfänglichen Zuschüssen des Landes, um diesen 
Erfolg zu ermöglichen, wird nicht mehr zurückgeschreckt. 

~ach dem Vorausgeschickten zählen wir somit im gegenwärtigen 
Jubiläumsjahre in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern 
zwölf Landescreditinstitute unter zehn Directionen. Keines dieser Institute 
beschränkt den Vlirkul1g'skreis seiner Creditvermittelung lediglich auf die 

J) Beil. 39 zu den stenogr. Berichten. VIII. Per. III. Session 1898. 
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Land- und Forstw-irtschaft. Sämmtliche Hypothekenbanken ge\vähren näm­
lich auch Darlehen auf gewisse Kategorien städtischer Realitäten. Die 
böhmische Landesbank, die mährische Landesculturbank und die schlesische 
Communalcreditanstalt betreiben Meliorationscredit, die Landesbank von 
Böhmen betreibt statutengernäss auch die Vermittelung von Conversionen 
der Hypothekarschulden und besorgt die banktechnischen Operationen 
des zur Förderung" des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens gegrün­
deten Landes-Jubiläumsfonds. Sowohl diese Bank als auch die galizische 
Landesbank dienen als Creditcentralstellen der Sparcassen und Credit­
genossenschaften zugleich den Bedürfnissen des landwirtschaftlichen Per­
sonalcredites. J'\ ebstdem befasst sich letztgenannte auch mit Parcellieruno"en 
grösserer Complexe behufs Bildung von Kleinwirtschaften. b . 

Für die folgende Darstellung" kommen sämmtliche Landescredit­
anstalten lediglich insoweit in Betracht, als sie den Zwecken des land­
und forstwirtschaftlichen Realcredites dienen. 

Die Übereinstimmung der Motive, welchen die Gründung sämmt­
licher den H ypothekarcredit betreibenden Landescreditanstalten entsprang, 
sowie das gleiche Verhältnis dieser Anstalten zu den Organen der Landes­
autonomie erklärt die nahezu typische Gleichartig"keit ihrer Satzung"en 
und credittechnischen Einrichtungen. Abweichungen betreffen in der Regel 
nur unterg"eordnete Einzelheiten. 

Gegenüber den capitalistischen Unternehmungen für Bodencredit­
vermittelung tritt bei sämmtlichen diesen Landesanstalten der Man gel 
der Ge w i n n ab sie h t in den Vordergrund. Der Ausschluss dieser Ab­
sicht beherrscht nicht etwa bloss als akaden~isch ausgesprochene Tendenz 
die Errichtung", sondern prägt sich in bestimmten grundlegenden Ein­
richtungen aus. In dieser Richtung kommt vorerst in Betracht die aus­
nahmslose Bestimmung der Statuten, dass die Darlehen nur in Pfand­
briefen gewährt werden dürfen, deren Zinsfuss jederzeit gleich sein muss 
dem Zinsfusse der denselben zur Grundlage dienenden Hypothekar-Dar­
lehen. Die Pfandbriefe werden aber je nach \V"unsch der Parteien entweder 
diesen oder ihren Mandataren unmittelbar ausgefolgt oder übernimmt die 
Bank die börsenmässige Verwertung derselben, wobei sie den g"anzen 
cursmässig"en Erlös, eventuell mit Abzug- einer äusserst mässigen Verkaufs­
provision ausfolgtl). Da auf diese Weise für die Bestreitung der Ver­
waltungauslagen und die unausweichliche Bildung von Reservefonden ander­
weitig vorgesorgt werden musste, so ergab sich die N othwendigkeit, die 

1) Dieser Grundsatz wurde bei technisch sonst verwandten Darlehensgeschiiften anderer 

Landescreditanstalten freilich schon durchbrochen. So hat z. B. die böhmische Landesbank rück­

sichtlich ihrer Communaldarlehen die freie Wahl, diese Darlehen bar oder in ihren Communal­

schuldscheinen zu gewähren. Zwar ist auch da die Übereinstimmung des nominellen Zinsfusses 

des Darlehens und der auf Grund desselben emittierten Scheine vorgeschrieben, aber der Bank 

die Möglichkeit geboten, mit dem Darlehenswerber einen vom börsenmässigen abweichenden, d. i. 

niedrigeren Zuzählungscurs zu vereinbaren. Eine derartige Möglichkeit ist bei den Landeshypo­
thekenbanken grundsätzlich ausgeschlossen. 
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Schuldner zu einem Regiebeitrage (in manchen Statuten auch Regie- und 
Reservefondsbeitrag genannt) zu verpflichten. Dieser 'wurde bis auf zwei 
Ausnahmen 1) mit einem bestimmten Procentbruchtheil von dem jeweils 
noch nicht getilgten Capitalsreste festgesetzt, u. zw. anfänglich ohne Be­
schränkung" auf bestimmte Zeit und ausnahmslos für alle Darlehen ohne 
Unterschied der Höhe. Dies blieb die Quelle sowohl für den gesammten 
Verwaltungsaufwand als auch für die Reservefondsbildung, wozu einzig 
noch der Zinsenvortheil aus der Vorhineinzahlung der Darlehenszinsen 
und der Postnumerandoentrichtung der Couponzinsen, dann zufällige Gewinne 
aus Cursveränderungen der im Anstaltsbesitz zu vorübergehender An­
lage befindlichen Wertpapiere, aus rechtzeitig nicht behobenen Coupon­
zinsen oder Capitalien ausgeloster Pfandbriefe u. dergl. kommen. Allein 
die allmähliche Ansammlung von Reservefonden, wenn dieselben auch noch 
die vorgeschriebene Höhe nicht erreicht haben, hat es vielfach gestattet; 
unter Verzichtleistung auf die raschere Erreichung des letztgenannten 
Zieles den Wünschen der landwirtschaftlichen Bevölkerung nach einer 
Erleichterung der Lasten entgegenzukommen und die Erhebung des Regie­
beitrages zeitlich zu beschränken. Demgemäss ist der dermalige Zustand 
folgender: Der festgesetzte Reg"iebeitrag wird bei Zuzählung des Dar­
lehens von dem ganzen Betrage desselben, und die späteren Jahre von 
dem zu Beg-inn des Jahres noch nicht getilgten Darlehensreste entrichtet; 
u. zw. in Böhmen 1/4 Procent einschliesslich der ersten Leistung nur 
durch 8 Jahre (schon seit 1879); in Mähren bei Darlehen bis fl. 5000 

1/10 Pro cent, bei höheren 1/25 Procent halbjährig, im ganzen nur durch 
IO Jahre; in Niederösterreich 1/8 Procent halbjährig im ganzen durch 
IO Jahre, jedoch mit Ausnahme aller in der ursprünglichen Höhe fl. 3000 

nicht übersteigenden Darlehen, welche gemäss Landtagsbeschlusses vom 
Jahre I897 von jedem Regiebeitrage befreit sind -- bisher die weitest­
gehende Erleichterung in dieser Richtung. Bei den übrigen Anstalten 
ist eine zeitliche Beschränkung der Regiebeitragsentrichtung bisher nicht 
eingetreten und konnte bei den jüngeren auch nicht platzgreifen. Es 
werden bei jeder halbjährigen Zinsrate gezahlt: in Schlesien 1"/100 Pro­
cent, in Oberösterreich, Kärnten; Vorarlberg und Tirol 1/8 Pro cent. 
Das Statut der galizischen Landesbank gestattet bei pfandbriefmässigen 
Hypothekar-Darlehen dieser Anstalt, ausser dem vom Landesausschusse 
festzusetzenden Regiebeitrage noch eine einmalige Inscriptionsgebür von 
1/4 Pro cent des N ominalcapitales zu erheben. 

Bei den schon länger bestehenden Anstalten wird jedoch gelegent­
lich der weiter noch näher zu besprechenden Conversionen; wenn die­
selben die bei der betreffenden Landesanstalt selbst contrahierten Dar­
lehen betreffen, wie es scheint; allgemein die Zeit; während welcher von dem 
ursprünglichen Darlehen der Regiebeitrag entrichtet wurde; eingerechnet. 

") Xämlich Istrien, wo 0'15 Pro cent, und Dalmatien, wo 0'25 Procent von dem ursprüng­

lichen Darlehenscapitale während der ganzen Tilgungszeit entrichtet werden. 



Der bei dieser Sachlage in mässigen Grenzen erzielbare reine Ge­
barungsüberschuss fliesst in den Reservefonds, eventuell mehrere aus 
lediglich formellen Gründen getlleilte Reservefonde (Böhmen). Zunächst 
sind in allen Statuten in Bezug auf die Höhe der Bildung des letzteren 
bestimmte Grenzen festgesetzt, theils mit fixen Summen (Böhmen 
fl. 4,000.000, Mähren fl. 1,000.000, Istrien fl. lOO.OOO), überwiegend 
m Procenten des X ominalbetrag"es der 1m Umlauf befindlichen 
Pfandbriefe (Schlesien 5 Procent, Nieder-, Oberösterreich, Kärnten, 
Dalmatien, Tirol 4 Procent; Vorarlberg 4 Pro cent, jedoch nicht wenig"er als 
fl. 30.000). Für die sichere Anlage des Reservefonds ist durch besondere 
Statutenregeln vorgesorgt. Aus der Vielseitigkeit der Geschäfte der 
g-alizischen Landesbank ist es wohl erklärlich, dass bei derselben die 
Reservefondsbildung nach anderen Grundsätzen geregelt erscheint, als 
bei den reinen Hypothekenbanken. Es wird hier ein Theil des reinen 
Jahresgebarungsüberschusses (40 Pro cent) zur Vermehrung des Grund­
fonds der Bank, 20 Procent zur Bildung einer Specialreserve für Pfand­
briefe verwendet. Für den Zeitpunkt, wenn der Reservefond die vorg-e­
schriebene Höhe erreicht, ist in Böhmen die Verwendung des J ahres­
überschusses zur Ertheilung von Prämien im Höchstbetrage von lO Pro­
cent an die ausgelosten Pfandbriefe statutarisch vorgesehen, wobei der 
hiezu nicht benöthigte Rest den Landesfinanzen zugute kommt; in Schlesien 
ist die Verwendung zu. Landesculturzwecken nach näherer Bestimmung 
des Landtages gestattet, in allen übrigen Ländern wird überhaupt die 
Verwendung zu Landeszwecken in Aussicht g-enommen. Allein bei der 
zunehmenden Tendenz, die Regiebeiträge ganz zu beseitigen, bei der 
Belastung, welcher einzelne der Landeshypothekenbanken durch Über­
nahme der neuen Rentensteuer auf ihre eigene Rechnung behufs Auf­
rechthaltung eines günstigen Pfandbriefcurses sich unterzogen haben, und 
bei den noch weiter zu erwähnenden Bestrebungen, den Darlehenswerbern 
Kosten zu ersparen, haben diese Bestimmungen einen rein akademischen 
Charakter. 

Das vorstehend Geschilderte wirft zugleich ein klärendes Streiflicht 
auf einen bei der Beurtheilung der Stellung und Aufgabe der Hypo­
thekenbanken bisher wenig berücksichtigten Umstand. Gewiss ist kein 
wirtschaftspolitisch stichhältigel' Grund vorhanden gewesen, behufs Er­
mög-lichung billiger und unkündbarer hypothekarischer Darlehen für den 
städtischen Gebäudebesitz in gleicher \lveise wie für den land- und forst­
wirtschaftlichen Grundbesitz Landescreditinstitute als öffentliche Unter­
nehmungen zu errichten. Indessen haben die durchschnittlich höhern Dar­
lehen auf städtische Hypotheken auch eine nicht zu unterschätzende Ein­
nahme an Regiebeiträgen zur Folg-e gehabt, damit ein rascheres Tempo 
in der Bildung der Reservefonds, infolgedessen auch die frühere Be­
schränkung der Regiebeitragspflicht ermöglicht. Es ist in dieser Richtung 
nicht wenig bezeichnend, dass die niederösterreichische Landeshypotheken­
bank, trotz ihrer relativen Jugend, in die Lage kam, die weitestgehende 

57 

Einschränkung dieser Pflicht eintreten zu lassen. Insoferne wird die 
gleiche Behandlung der städtischen und ländlichen Hypothekar-Darlehen bei 
den Landeshypothekenbanken, solange die Regiebeiträge überhaupt aufrecht 
bleiben, ein dem ländlichen Grundbesitze vortheilbringendes Moment sein. 

Innerhalb des durch diese Einrichtungen gesteckten Rahmens war 
und ist es Zweck der Landesbanken, als Bodencreditinstitute ihre Credit­
hilfe rationell und thunlichst billig dem weitestmöglichen Kreise von 
Creditbedürftigen in einem mit den Anforderungen der Sicherheit verträg­
lichen Umfange zug-änglich zu machen. 

Tilgungsplanmässige Darlehensabzahlung gilt als ausnahmsloser Grund­
satz, die auf das Mindestmass berechneten Tilgungspläne sind zumeist 
den Statuten als Bestandtheil derselben angeschlossen 1). 

In den älteren Statuten wurde die Tilgungsgrundquote (Tilgungs­
quote der ersten Annuität) ausnahmslos mit wenigstens I Procent fest­
gesetzt, so dass beispielsweise bei einem 5procentigen Darlehen die 
Annuität mindestens 6 Procent betragen musste; höhere Annuitäten konnten 
freilich, aber nur um den Betrag ganzer Procente vereinbart werden. 

Es wurde diese 1procentige Grundrate als das Mindestmass im Interesse 
der Schuldner selbst angesehen, um die Abtragung der Schuld bei dem 
ursprünglich fünfprocentigen Zinssatze beiläufig innerhalb der durch­
schnittlichen Lebensdauer einer Generation zu veranlassen. Erst in der 
neuesten Zeit, als die Schuldennoth der Landwirte unter dem Drucke 
der herrschenden Krise die möglichste Herabminderung der laufenden 
Verbindlichkeiten zum wichtigeren Gesichtspunkte machte, wurde durch 
Statutenänderung-en der älteren und in der ursprüng-lichen Statutenfassung 
der neueren Hypothekenbanken die Zulässigkeit einer Amortisations­
Grundrate von nur 1/2 Procent zug-elassen. Hiedurch natürlich, namentlich 
bei den mittlerweile eingeführten niedrigen Zinssätzen (4, 3112 Procent), erfuhr 
die planmässige Tilgungszeit eine sehr namhafte Erweiterung. Während 
jedoch in Mähren und Schlesien die Zulässigkeit der 1/2procentigen 
Amortisations-Grundraten ausdrücklich vorbehalten blieb für Darlehen auf 
landwirtschaftliche Realitäten, haben die Statuten der Landeshypotheken­
banken von Böhmen, i\ieder- und Oberösterreich, sowie Kärnten auch 
die Darlehen auf städtische Hypotheken von diesem Vortheile nicht aus­
geschlossen; ähnlich die Statuten von Dalmatien, Tirol und Vorarlberg. 

Das allmähliche Fallen des landesüblichen Zinsfusses hat bei den älteren 
Banken (Böhmen, Mähren, Schlesien) auch entsprechende Anderungen 
an dem Zinsfusse der Darlehen, sowie der entsprechenden Pfandbrief­
kategorien zur Folge gehabt. In Böhmen, Mähren und Schlesien trat 
die X othwendigkeit dieser Anderung während des Bestandes der dortigen 

') Eine Ausnahme bilden die Hypothekar-Darlehen der Landesbank des Königreiches 

Böhmen, welche dieser Bank nur inSOlveit gestattet sind, »als dies nicht in den statutenmässigen 

'vVirkungskreis der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen gehört«. Auf Grund derselben 

werden' keine Pfandbriefe emittiert ausser bei Meliorations darlehen (siehe den Schlussabschnitt 

dieser Abhandlung). 



Hypothekenbanken zweimal ein. In Böhmen vlUrden r882 4procentige, 
1896 31/2procentige Darlehen, beziehungsvveise Pfandbriefe creiert. In 
:\Iähren, woselbst anfänglich, das ist vom Jahre r 8 76 an bis 188 I noch, 
51hprocentige Verzinsung bestand, wurden 1881 5procentige, 1884 daneben 
auch 4percentige Pfandbriefe emittiert; ähnlich in Schlesien, wo neben 
den ursprünglichen 5procentigen seit dem Jahre 1882 Pfandbriefe zu 
4112, und seit 1886 solche zu 4 Pro cent eing"eführt wurden. In Galizien 
bestehen 4112- und 4procentige Pfandbriefdarlehen, in Xieder- und Ober­
österreich, woselbst mit 4procentigen der Anfang gemacht wurde, gelang"ten 
die ersten Pfandbriefe zu 3112 Procent erst I897 zur Emission; Kärnten 
besitzt zunächst nur solche zu 4, Dalmatien zu 41/2, Istrien von An­
beginn nur zu 5 Pro cent ; Vorarlberg will 4procentige Pfandbriefe, 
Tirol nur solche zu 3112 Pro cent emittieren. Die Emission der höher 
verzinslichen Pfandbriefe wurde bei den vorgenannten älteren Anstalten 
nicht sofort mit der Einführung der niederverzinslichen Titres sistiert. 
Da nämlich die Darlehen nur in Pfandbriefen gewährt werden, daher die 
bücherliehe Eintragung" der Schuld nach dem Nominalwerte erfolgt, so 
entsprach dem Cursunterschiede der bezüglichen Pfandbriefkategorien 
eine verschiedene Nominalbelastung und es lag nahe, dem Darlehens­
werber je nach seinem V ortheile die 'vVahl zu belassen. So stand 
beispielsweise am I. September 1896 der Curs der 4procentigen Pfandbriefe 
der böhmischen Hypothekenbank auf 99.85, der Curs der 31/2procentigen 
auf 93.50, es entsprach somit jedem IOOO H. baren Erlöses ein Nominal­
capital von H. 1001'50 bei Realisierung" des Darlehens in 4procentigen, 
von H. I069'52 bei Realisierung desselben in 3112procentigen Pfandbriefen. 
vVo der Darlehenswerber mit Rücksicht auf die Belehnungsgrenze seiner 
Realität, oder, wie bei Cessionen und Conversionen, durch die im Range 
nachfolgende Post beeng"t ist, wird das Herausschlagen einer höheren 
Barsumme bei gleichem Nominalbetrage der zu intabulierenden Schuld für 
ihn oft bestimmend sein, wenn er sich zu einer Barausgleichung" nicht 
entschliessen will oder kann. Wo solche Umstände nicht vorwalten, 
bringt die Realisierung des Darlehens in Pfandbriefen von niedrig"erer 
Verzinsung V ortheile, sei es vermöge der geringeren laufenden Last, 
wenn auch bei grösserer Tilg"ungsdauer, oder, unter der Voraussetzung 
der gleichen Annuität, vermöge des resultierenden Minderbetrags der 
aus der Verzinsung und Tilgung entspringenden Gesammtlast. Dabei 
spielt namentlich die g"ünstigere Cursbildung der unter Pari abg"eg"ebenen 
niedriger verzinslichen Pfandbriefe keine geringe Rolle. Die Möglichkeit 
der eventuell baldigen Auslosung zum Nominalwerte und des dadurch 
realisierbaren Gewinnes wird nämlich im Curse weit über jene Grenze 
escomptiert, welche dem mathematischen Ausdrucke dieser Wahrscheinlich­
keit entspräche1). 

') So ergab beispielsweise bei den obenangefiihrten Cmsen die thatsächliche Verzinsung 

eines 4procentigen Darlehens 4'006 Pro cent, diejenige des 31/2procentigen 3'743 Procent, Die 
Summe der Gesammtleistungen behufs Verzinsung und Tilgung beträgt für je fl. 1000 baren 
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Bei demselben Zinsfusse und gleicher Annuität ist trotzdem bei allen 
hier in Rede stehenden Anstalten die Zeitdauer bis zur gänzlichen 
~-\.btragung der Schuld nicht gleich, was davon- abhängt, ob die Zinsen 
der halbjährig im vorhinein zn leistenden Annuitätsbeträge sofort in 
Anschlag gebracht werden, oder erst nach Ablauf des bezüglichen Halb­
jahres. So beträgt die normale Tilgungsdauer bei 5 Pro cent Annuität 
(4procentiger Verzinsung) in Böhmen 4 I, in Mähren, Schlesien, Xieder­
und Oberösterreich bloss 40 Jahre, während bei den 31hprocentigen Dar­
lehen bei 4 Pro cent Annuität insgesammt die planmässige Tilgung"sdauer 
59 Jahre umfasst. Überhaupt hat die Amortisations-Grundrate von 1/2 Pro­
cent unter dem Einflusse der obenberührten Umstände solche Bedeutung 
gewonnen, dass sich die böhmische Hypothekenbank schon nach Einführung 
der 31hprocentigen Pfandbriefe veranlasst sah, für ihre seit I882 nur 
mit 5 Procent Annuität zulässigen 4procentigen Darlehen im Jahre I898 
auch die Tilgungs-Grundrate von 1/2, also die Annuität von 41/2 Procent 

zuzulassen 1). 
Bei allen Landesbanken wird, wenn durch die bisher g"eleisteten 

~-\.nnuitäten der vierte Theil des Darlehens bereits getilgt wurde, über 
Verlangen des Schuldners ein neuer Tilgungsplan für den Rest zu­

g"estanden, 
Ziemlich abweichend sind die statutarischen Bestimmungen übel' den 

zulässig"en Minimalbetrag der seitens der Landeshypothekenbanken zu 
gewährenden Darlehen. Derselbe ist festgesetzt in Böhmen mit H. 5002)) 
in Mähren und Istrien mit H. 200, bei den übrig"eu Banken mit H. 100 

\7i1ährend weiter anfänglich an dem Grundsatze festgehalten wurde, nur 
durch IOO theilbare Summen als Darlehen zu bevvilligen, was namentlich 
für die kleineren Grundbesitzer von ~achthei1 war, ist durch die Ein­
führung von Pfandbrief-Appoints zu H. 50 (IOO K) nun nahezu allgemein die 
:Möglichkeit geboten, durch 50theilbare Guldensummen zu bewilligen. Immer­
hin ist der Antheil der Darlehen unter H. 500 an der Gesammtzahl ein relativ 
nicht beträchtlicher. So betrug mit Schluss des Jahres I896 in Mähren 
unter der Gesammtzahl von 1777 Darlehen die Zahl der zu H. 200 aus­
gegebenen I9, zu H. 300 bis 400358; in Niederösterreich unter 5 I 76 Posten 
die Zahl der in Beträgen bis H. 300 gewährten Darlehen 178) von 
fl. 350 bis 500 230, in Oberösterreich in den gleichen Kategorien wohl relativ 
und absolut mehr, nämlich 228 beziehungsweise 350 unter 3317· 

Noch grösser erscheinen die Abweichungen in Bezug auf die Fest­
stellung" der Belehnung"sgrenzen. Für die hier ledig"lich in Betracht 

Darlehenserlöses im ersten Falle bei 5 Procent Annuität fl, 2057'45 im zweiten bei 4
1
/2pro" 

centiger Annuität, unter Voraussetzung verzinslicher Anlage der jährlich ersparten Beträge, um 

ft. 158'56 weniger. 
1) Der Erfolg war überraschend. Binnen nicht mehr als drei Monaten haben Darlehen im 

Gesammtbetrage von nahezu 6 :lYfillionen Kronen auf diese Umwandlung reflectiert. 
"2) Doch gilt diese Schranke bloss für neue Darlehen, nicht für Convertierungen der eigenen 

Forderungen der Bank. 
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kommenden land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke und die 
zugehörigen Baulichkeiten wird mit Ausnahme von Galizien die Belehnungs­
grenze, unter Einrechnung der auf die Realität bücherlich eingetragenen 
im Range vorhergehenden Passiven, mit Zweidrittel des \lI! ertes fest­
g'esetzt, nur bei Grundstücken, rücksichtlich deren die Execution auf die 
Substanz gesestzlich unzulässig ist, in Niederösterreich auch bei vVein­
gärten, wenn der angenommene \lI! ert durch die Anpflanzung bedingt 
ist, bleibt dieselbe auf ein Drittheil des "\lI! ertes beschränkt. ,Vas die 
vVertsermittelung des Grund und Bodens selbst betrifft, so wird in allen 
Statuten neben der vVertsermittelung nach dem Catastralreinertrage auch 
die Ermittelung durch Schätzung zugelassen. Im ersteren Falle wird ein 
statutarisch festgestelltes Multiplum des Catastralreinertrages der zur 
Hypothek angebotenen Grundstücke als deren Wert angenommen. Nach 
den gegenwärtig geltenden Statutenbestimmung en wird als solcher ange­
nommen: in J\,Iähren und Schlesien der fünfundzwanzig'fache, in Böhmen 
der vierundzwanzigfache, in Istrien, Nieder-, Oberösterreich, Kärnten, 
Dalmatien der zwanzigfache Catastralreinertrag. In Tirol und Vorarlberg 
soll zwar Schätzung' die Regel bilden, doch in Tirol auch der zwanzigfache 
Betrag, in V orarlberg ein vom Landesausschusse für die verschiedenen 
Geg'enden und Culturgattungen zu bestimmendes Vielfaches des Catastral­
reinertrages als Bewertungsbasis zulässig sein. Bei Waldland wird jedoch 
in Böhmen und Mähren anstatt des vierundzwanzig-, beziehungsweise 
fünfundzwanzigfachen auch nur der zwanzigfache Catastalreinertrag ge­
rechnet, in V orarlberg' bloss ein Viertel des Wertes gewährt. Dabei wird 
jedoch in Böhmen, Schlesien und Istrien auf Gebäude, Nebengewerbe, 
Fundus instructus, sowie sonstige Rech!e und Accessorien keine Rücksicht 
genommen, während es in Mähren dem Ermessen der Direction und des 
Landesaussc;husses, in den beiden Österreich und Kärnten dem Ermessen 
des Bankcuratoriums überlassen ist, ob und welche Rücksicht auf dieselben 
zu nehmen sei. Was die ,Vertsermittelung durch Schätzung betrifft, wird 
dieselbe in der Regel durch Sachverständige der Bank auf Kosten des 
Darlehenswerbers vorgenommen, zu welcher Schätzung in einigen Ländern 
ein Vertrauensmann des Landesausschusses beizuziehen ist. Da von den 
Parteien die Schätzung nur zu dem Behufe verlangt wird, um ein grösseres 
Darlehen als im vVege der Bewertung nach dem Catastralreinertrage 
erlangen zu können, so ist es klar, dass dieser V ortheil vorwiegend den 
grösseren Grundbesitzern zugute kommt, zumal bei der Schätzung' auch 
die mit der \lI!irtschaft verbundenen und mit dem Grund und Boden die 
bücherliehe Einlage theilenden 'lv ohn- und Industrialgebäude mitberück­
sichtigt werden können, während bei dem kleineren Besitze die Kosten 
der Schätzung die Aufnahme des Darlehens unverhältnismässig vertheuern. 
Hierin liegt der Grund, warum neuester Zeit verschiedene Mittel in 
Anwendung gebracbt wurden, um demKleinbesitze entweder die Kosten 
der Schätzung zu ermässigen oder mit Umgehung der Schätzung' die 
='>Iög'lichkeit einer höheren Belehnung zu bieten. In erstgenannter Richtung 
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wurde in Mähren die Einrichtung getroffen, dass bei Gesuchen, wo als 
Darlehen nicht mehr wie fi. 5000 und nicht mehr als der Betrag des 
fünfundzwanzigfachen (beziehungsweise zwanzig'fachen) Catastralreinertrages 
verlangt wird, die Vverterhebung mitteIst eines Fragebogens erfolgt, 
welcher lediglich von dem Vertrauensmanne des Landesausschusses aus­
zufüllen ist, was, wie angegeben wird, meist kostenlos bewerkstelligt 
wird. In Schlesien wurde den mit der Vermittelung von Hypothekar­
Darlehen bei der dortig'en Landesanstalt betrauten Raiffeisen'schen Spar­
und Vorschussvereinen das Recht eingeräumt, dem Landesausschusse aus 
dem Kreise ihrer J\Iitglieder vertrauenswürdige Personen namhaft zu 
machen aus welchen der Landesausschuss Schätzmänner wählt, die bei 
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den Schätzungen neben einem von der Bank entsandten Fachmanne 
intervenieren. Da die erstgenannten in der Regel Männer der nächsten 
Nachbarschaft sind, werden die Kosten vermindert. In Niederösterreich 
übernimmt namentlich in Fällen theilweiser oder gänzlicher Abweisung , 
des Darlehensgesuches, die Anstalt . die Schätzungskosten auf eigene 
Rechnung, in Oberösterreich wird es überhaupt als Ausnahme bezeichnet, 
dass »die Partei für die Schätzungsvornahme eine kleine Gebür zu 
entrichten hat«. In Tirol soll es der Anstalt freistehen, sich zum Behufe 
der Schätzung der Gemeindevorstehungen, der landwirtschaftlichen Ge­
nossenschaften, besonderer Sachverständiger, der Gerichte oder ihrer 
eigenen Schätzmeister zu bedienen. Abweichend von diesen Einrichtungen 
hat sich aber die Hypothekenbank des Königreiches Böhmen entschlossen, 
um die Nothwendigkeit von Schätzungen bei land- und forstwirtschaft­
lichen Grundstücken einzuschränken, eine im Mai r 898 genehmigte 
Statutenänderung zu beantragen, gemäss welcher die Bank berechtigt 
wird, bei Darlehensbewilligungen ohne vorausg egangene Schätzung üb~r 
den Betrag von zwei Drittheilen des vierundzwanzigfachen, und zwar bIS 
zu zwei Drittheilen des dreissigfachen Catastralreinertrages zu gehen, 
wenn aus den der Direction vorliegenden Behelfen erhellt, dass hiemit 
zwei Drittheile des wirklichen \Vertes nicht überschritten werden. Es 
ist dies der erste Fall, wo die alten, auf purer Tradition beruhenden Be­
wertungsgrundsätze auf Grundlage des Catastralreinertrages durchbrochen 
wurden durch Aufstellung eines erweiterten ~ahmens für die discretionäre 
:;\![achtbefugnis der Direction. Für die drei Alpenländer kommt übrigens 
zu Gunsten der Landwirtschaft noch der Umstand in Betracht) dass g'emäss 
der Statuten ihrer Landeshypothekenanstalten die Belehnung von Gebäuden 
nicht beschränkt ist auf zinssteuerpflichtige Häuser (wie in Böhmen) 
Mähren und Schlesien) und dabei nur auf Häuser in Ortschaften von 

einer bestimmten Einwohnerzahl (Böhmen) Mähren). 
Von den hier näher angeführten Regeln weichen die Bestimmung'eu 

der galizischen Landesbank betreffs Belehnung und Bewertung ziemlich 
weit ab. Die Belehnuugsgrenze ist mit der Hälfte des ~Vertes der 
Hypothek festgesetzt; den Wert selbst ermittelt die Bank, wenn besondere 
Schätzung nicht verlangt wird) »mit Berücksichtigung des hundertfachen 



Betrages der Grundsteuer, derCatastralertragsschätzungen, der ortsüblichen 
Grundkaufpreise, der Pachtzinsen, der Familientheilungen und der durch­
geführten gerichtlichen Schätzung-en«. Allerdings ist dabei zu beachten, 
dass die galizische Landesbank ein über das ganze Land ziemlich dicht­
verzweigtes :::\ etz von 1\ ebenstellen (Vorschussvereine und Sparcassen) 
besitzt - 63 am Schlusse des Jahres r896 -- durch welche die Ein­
reichung der Darlehensgesuche erfolgt und deren Informationsdienst der 
Bank jedenfalls wohl zustatten kommt. 

Vergleicht man die im vorstehenden geschilderte Geschäftspraxis 
der Landesanstalten für Bodencredit) so findet man) dass auch die neueren 
im ganzen nicht abgewichen sind von jenen Organisationsgrundsätzen, 
nach welchen die ersten, nicht auf Gewinn berechneten Anstalten ein­
gerichtet worden waren. Indem sie jenen fortgeschrittenen Grad der 
Loslösung des Darlehens- und des Emissionsgeschäftes, -,vie wir denselben 
bei den Actienbanken beobachten konnten, nicht acceptierten) repräsen­
tieren sie unter den österreich ischen Bankanstalten für Bodencredit das 
conservativere Element. Ihre Verfahrungsart bringt ihnen eine gewisse 
Beengung) der V ortheil der Darlehensnahme für den Schuldner ist ab­
hängig von dem jeweilig-en Cursstande; der Anstalt selbst bietet ihr 
Verfahren keinen Speculationsspielraum) es wäre denn) dass sie bei 
eigenem Ankauf der Pfandbriefe von den Darlehensnehmern) welcher n::tch 
dem jeweiligen Cursstande erfolgt) speciell) wenn dieser Ankauf zum 
Zwecke vorübergehender Anlage disponibler Barschaften erfolg-t) am 
Curse einiges gewinnen oder verlieren kann. Der ungünstige Einfluss 
der ebenbemerkten Beeng-ung für den Schuldner weicht aber in dem 
Masse) in welchem die nicht auf Gewinn berechneten Anstalten in die 
Lag-e kommen) über disponible Barschaften zu verfügen) denn diese 
stellen sie in die Lage) eine Nachfrage nach Pfandbriefen zu unterhalten 
und damit auf eine gleichmässige Preisg-estaltung einzuwirken. Sind sie zu 
Beg-inn ihrer vVirksamkeit nicht durch eine besondere Dotation in die 
Lage versetzt) diesen Einfluss auszuüben) so sind sie in den Anfängen 
eben im Nachtheil gegen die Actienbanken) welche mit ihrem Betriebs­
capital operieren) dabei eventuell noch den Vortheil der Voraus emission 
ausnützen können. An dem sich hieraus ergebenden V ortheil für den 
Pfandbriefpreis können natürlich die Actienbanken ihre Darlehensnehmer 
bei Feststellung der Darlehensbedingungen in dem Masse participieren 
lassen) in welchem es das Risiko des hier weit mehr mitspielenden 
Speculat; onsmomentes und die Gewinntendenz (Dividendeverlangen) zulassen. 
Nun schwindet aber die concurrenzmässig-e Bedeutung dieses Vorsprunges 
gegenüber den nicht auf Gewinn berechneten Anstalten in dem Masse) 
in welchem die letzteren infolge genüg-ender anfänglicher Dotationen 
oder infolge erreichter grösserer Geschäftsausdehnung) sowie infolge 
möglichwerdender Übernahme eines Theiles der Regiekosten auf die 
Erträgnisse des Reservefonds selbst in die Lag-e kommen, auf den 
Pfandbriefcurs einzuwirken. In dieser .Stellung finden wir gegenwärtig-

die meisten unserer Landeshypothekenbanken und sie ist der Erklärungs­
grund für die Thatsachen) welche wir durch Vergleichung- des Standes 

und der Entwickelung beider Gruppen kennen lernen. 

2. Gegenwä1"tige1" Stand des anstaltliehen f{ypotheka1"e1"edites. 

Am Schlusse des Jahres 1895 besassen anhypothekarischen Forderungen: 

die österreichischen Sparcassen fl. 1.068)620·59 I 

die Pfandbriefanstalten 1) und zwar: 
a) der Landesbanken fl. 249)850.205 

b) der Actienbanken 
c) der Schuldnervereine 
d) der Sparcassen 

» 

30 r )502.5 10 

IOI,839·399 

in Summa 

die registrierten V orschusscassen (rund) 
die landwirtschaftlichen Bezirksvorschusscassen 

» 136)130.000 

(Böhmen) . 12)549.3 14 

die cumulativen vVaisencassen. » 77)5 22 .765 
die Versicherungsanstalten . » •• 59)59~:588. 

Sollen jedoch diese im ganzen zwei l\lil1iarden Gulden o. W. uber­
steigenden Beträge ein annähernd richtiges Bild gewähren v~n de~ Um­
fange des anstaltlichen Hypothekarcredites innerhalb der 1m Re~chs­
rathe vertretenen Königreiche und Länder) so ist vorerst beI den 
Actienbanken ein Betrag von mehr als fl. 200,000.000 in Abzug zu 
brino-en denn nur die jenseits der Leitha aushaftenden hypothekarischen 
For~er~ncren von drei vViener Actienbanken) welche über die territoriale 
V ertheilu~g ihrer elocierten H ypothekarcapitalien kein Geheim~~s beo~­
achten 2)) haben Ende 1895 diese Summe erreicht. .. Ebe~so. durfte em 
namhafter Theil der H ypothekar-Forderungen der osterreIchIschen Ve1'­
sicherungsanstalten auf Liegenschaften in Ungarn entfallen. Aller~ings 
besitzen ausser den zur Pfandbriefausgabe befugten noch andere oster­
reichische Actienbanken mitunter nicht unbeträchtliche Hypothekar­
Forderungen, welche jedoch in den Bilanzen unter allgem~inen B:zeich­
nun gen inbegriffen sind und nicht selten lediglich unter dIe Rubnk der 

sogenannten gedeckten Credite fallen :l). 

1) In diesen Ziffern sind bei den Actienbanken anch zwei nicht belangreiche Posten von 

Pfandb:iefforderungen enthalten, welche den noch nicht abgewickelten Activen einer in Co~curs 
gerathenen Bank (Böhmische Bodencreditgesellschaft, deren Pfandbriefanst~lt. die Anglo-oster­

reichische Bank übernommen hat) und einer in Liquidation steheuden (Gahzlsche Bodencredlt­

anstalt) angehOren. Ebenso bei den Schuldnervereinen die Reste hypothekarische~ Ford:r~ngen 
(sammt bedeutenden Annuitätsrückständen) der in Liquidation stehenden K. k. ~nv. gahzlschen 

Rustica1creditanstalt. -- Da bei der Drucklegung für einzelne der oben angefuhrten Gruppen 

neuere Daten noch nicht vorlagen, musste der Vergleichbarkeit wegen auf das Jahr r895 zurück-

gegriffen ·werden. . 
2) Österreichisch-ungarische Bank, Bodencreditanstalt, Central-Bodencredltb~nk. . . 
:') In den Ausweisen der officiellen Statistik (Österreichische Statistik, OsterreIchIsches 

statistisches Handbuch) ist der hypothekarische Forderungsstand und Pfandbriefumlauf der Bauken 



Gegenwärtig ist also der hypothekarische Forderung-sstand der 
Sparcassen mehr denn zweimal so hoch, als derjenige der Pfandbrief­
anstalten und gut dreimal so gross wie der nicht auf Gewinn berechneten 
unter den letzteren (zu diesen sind eben weder die Actienbanken, noch 
auch die Pfandbriefanstalten der Sparcassen zu rechnen). Die Sparcassen 
sind der Hauptfactor unseres anstaltlichen Hypothekarcredites und werden 
es lange noch bleiben. Unter dem Zwange der Concurrenz, welche haupt­
sächlich von den Landesanstalten ausgeht und namentlich, wenn die Con­
vertierungsaction der letzteren intensiv anhält, werden sie dem Hypo­
thekarcredit vermuthlich durch immer billigere Bedingungen entgegen­
kommen müssen und damit wiederum auf die V orschusscassen einen 
Druck ausüben. 

Eine Tendenz in dieser Richtung ist bei ihnen wahrzunehmen, und 
zwar nicht so sehr an dem fortschreitend sinkenden Durchschnittszinsfusse 
der Hypothekar-Darlehen, denn dieser konnte sich trotz des sogenannten 
gesetzlichen Zinsfusses dem Einflusse der allgemeinen Zinsfussbewegung 
nicht entziehen, als vielmehr an dem Sinken der so oft zum Zielpunkte 
der Kritik genommenen Differenz zwischen dem Zinsfusse der Einlagen 
und dem der Hypothekar-Forderungen. 

Verfolgen wir nämlich diese beiden Erscheinungen während des 
Jahrzehntes I886 bis I895, so kommen wir für alle österreichischen Spar­
cassen (Dalmatien ausgenomn;ten) zu nachstehendem Bilde: 

Durchschnittszinsfuss Differenz des Einlagen~ 
der Hypothekar-Darlehen und Darlehenszinsfusses 

(Procent) (Procent) 
1886 5' 26 3 0'963 
1887 5'216 0'95 2 
1888 5'180 0'948 

1889 5'084 0'933 
1890 4'97 1 0'89 6 

1891 4'905 0'869 
1892 4' 869 0'861 

r893 4'802 0'860 
1894 4756 0'844 
1895 4'702 0'826 

Allerdings ist diese Bewegung- nicht eine in allen Ländern gleich­
mässige, ja, in einigen Ländern stossen wir sogar auf eine conträre. Unter 
Beschränkung auf das Anfangs- und Endjahr des ganzen Zeitraumes ge­
langen wir nämlich zu folgendem Ergebnis: 

weit höher angegeben, als hier im Texte; so beispielsweise für r895 zusammen mit 804, be­

ziehungsweise 796 Millionen Gulden, Es sind aber die Communal, und die auch nicht immer hypo­

thekarischen Meliorationsdarlehen, beziehungsweise die correspondierenden Schuldbriefe mit 

inbegriffen, Unsere Daten sind daher nach dem Co m pas s (für 1897) zusammengestellt, Die 

Ziffer für die registrierten Vorschusscassen ist dem »Österteichischen statistischen Handbuch«, 

endlich diejenige für die böhmisch"n landwirtschaftlichen Bezirksvorschusscassen dem böhmischen 

Landtags'Jericht Nr, 429 der I, Jahressession des Landtages von 1895 entnommen, 

65 

Durchschnitts- daher Differenz daher 

zinsfllss für im J ah re 1895 des Einlagen- und im Jahre 1895 

Hypothekar-Darlehen weniger (-) oder Darlehen szinsfusses geringer (~) oder 

1886 1895 mehr(+)um 1886 1895 höher (+) um 

?\iederösterreich , 5'168 4'35 7 -o'8rr O'9II 0'625 -0'286 

Oberösterreich 4'824 4'3 18 -0'506 0'7°6 0'535 0'17 1 

4'6II -0389 0'875 0'655 -0'220 
Salzburg 5'000 

Steiermark 5'062 4'801 - 0'261 0'906 0'782 -0'124 

4'944 4'775 - 0'169 0'944 0'775 -0'169 
Kärnten 

5'500 4'800 -0'700 1'5°0 0'800 - 0'700 
Krain 
Küstenland 5'000 5'333 +0'333 1'500 r 833 +0'333 

-0'326 0'766 0'644 -0'122 
Tirol und \' orarlberg 4'733 4'407 

5414 4'741 - 0'683 1'047 0'918 -0'129 
Böhmen 

5'454 4'722 -0732 0'954 0'837 -~o'II7 

1iähren 
4'682 -0'429 0'972 0'812 -0'160 

Schlesien 5'III 

Galizien 6'130 5'812 -0'3 18 1'282 1'401 +O'II9 

Bukowina 5'500 5'62 5 + 0'[25 1'000 1'750 +0'75° 

Die drei Länder, in welchen die Differenz des hypothekarischen 
. ,r" d no- zu 

Darlehens- und des Einlagenzinses der Sparcassen el11e veran eru b 

Ungunsten der Schuldner genommen hat, sind. gerade .. die}enig~n ~~teT 
allen hier angeführten, deren Sparcassennetz 1m Verhal:11ls, ZU! Flach: 
und Bevölkerung am schüttersten steht. Es entfielen namhch von de 
Ende I895 bestandenen 488 österreichischen Sparcassen auf 

daher eine auf 

Zahl Quadratldlometer Einwohner 

Kiederösterreich , 74 267'89 38,661 

Oberösterreich 44 27 2'3 6 18,423 

Salzburg 9 794'77 19,968 

Steiermark 15 415'33 24,5 J 9 

Kärnten 10 1°3 2'73 36,826 

Krain 5 1991'20 101.233 

Küstenland 3 2656'00 239,694 

Tirol und Vorarlberg 15 1952'33 62,579 

Böhmen 15 8 328'79 38,II2 

Mähren 62 35 8'42 37943 

Schlesien 22 233'95 28,833 

Galizien 28 28°3'39 25°,27+ 

B u 1,0 w in a :2 52205° 344,059 

Dalmatien 2 64 1 ]'27 280,225 

Der Durchschnittsantheil, welcher den HypothekareDarlehen an dem 
Gesammtstande der Sparcassenactiven zufällt, hat sich seit 1880. um 
, , , h b damals betrug- derselbe 57'87 Pro cent aller Actlven, e111lges ge 0 en; " ' ' 
Ende 1895 aber 60' 20 Pro cent. Freilich weiche~_ 111 dIese,r Rlchtu~~ dle 
bezüglichen Durchschnitte in den einzelnen Landern n~cht we11lg a~, 
Doch wollen wir diesen Umstand im Zusammenhang, mIt de~ A~thell 
der Hypothekar-Darlehen an den Gesammtactiven bel ~en reglstnerte~ 
V orschusscassen der nach dEm Sparcassen und Pfandbnefanstalten, allel 
Art ~ächst wic~tigsten Quelle des H ypothekarcredites, in Betracht ZIehen. 
Es stellt sich (für die Sparcassen mit Ende I895, für die Vorschusscassen 
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mit Ende 1894) der Procentantheil der hypothekarischen Forderungen 
an den Gesammtactiven nachstehendermassen dar: 

Registrierte 
Sparcassen Vorschusscassen 

Schlesien 68'94 r2'9 8 

Salzburg . 64'69 r8'07 
Mähren 64"57 32 '2I 

Böhmen 63'68 4°'76 
Steiermark 6r'48 0- 84 
Kiederösterreich 6°72 r9'5 8 
Galizien 55'65 6'00 
Oberösterreich 54'34 lI'55 
Tirol und Vorarlberg 53 '80 4'0· .) 

Kärnten 5°·68 r6'7 r 
Krain 46.°5 r8'r5 
Küstenland . 44'44 0'84 
Bnkowina 4229 1"r8 

Gesammtdurchschnitt. 60'20 29'55 

Der besagte Procentantheil ist also bei den Sparcassen selbst in 
dem Lande, wo er die niedrigste Verhältniszahl erreicht (Bukowina), immer 
noch höher als der höchste bei den V orschusscassen (Böhmen). vVas 
aber Böhmen und Mähren betrifft, so fällt der hervorragende Antheil 
der Hypothekar-Darlehen der dortigen V orschusscassen in erster Reihe 
au: Rechnung der cechoslavischen. In demselben Jahre, für welches 
obIge Zusammenstellung gilt, haben die cechoslavischen Vorschusscassen 
Böhmens, ~1ährens und Schlesiens; welche ihre Ausweise der J ednota 
zalozen v Cechach, na Morave a ve Slezsku liefern, 55'54 Pro cent ihrer 
Activa in Hypothekar-Darlehen (abzüglich der gedeckten Credite) angelegt 
gehabt 1), während die 122 Vorschussvereine, über welche die Statistik 
des Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in Österreich 2) Ausweise bringt 
(1896), nur einen Antheil der Hypothekar-Darlehen von 30'37 Procent an 
der Gesammtsumme ihrer Activen auswiesen. 

Versuchen wir nur noch eine nähere \iVürdigung des Verhältnisses 
der geschäftsthätigen Actien- und der nicht auf Gewinn berechneten Banken. 
Hiefür können wir überwiegend schon die Ziffern der letzten Rechnungs­
abschlüsse in Anschlag bringen. Der hypothekarische Forderungsstand 
betrug' Ende 1897, und zwar - soweit der Nachweis bei den Actien­
banken vorliegt - auf Hypotheken im Gebiete der Reichsrathsländer 
(in Gulden ö. W.): 

") Statistika zalozen ceskych v Cechach, na Morave ave Slezskn. Jahrgg. XI. Prag r895. 
2) Jahresbericht für r896 über die dem Angem. Verbande der auf Selbsthilfe beruhenden 

deutschen Erwerbs, und \Virtschaftsgenossenschaften in Österreich angehörigen Genossenschaften. 

Von Karl \Vrabetz. Wien r897. 

A. Landesbanken. 

Böhmen (Hypothekenbank) 

I\Iähren 
Schlesien 
Xiederösterreich 
Oberösterreich 
Kärnten 
Galizien 
Istrien . 

Im ganzen 

B. Actienbanken. 

Osterreichisch-ungarische Bank 
Allgemeine Österreichische Bodencreditanstalt 

Central-Bodencreditanstalt . 
Österreichische Hypothekenbank 
Galizische Actienhypothekenbank 
Bukowinaer Bodencreditanstalt 

Im ganzen 

119,248.792 

55,100.750 

10,888.5 22 

59,79 2.397 
10)887'428 

1,137·7 II 

39,959.79 2 

3,248.643 

19,21 3.35 8 

12,59°.559 

1°,357·437 
9,06 3.772 

53,983.900 

3,744.984 

Rechnen wir zu der A-Summe noch den fl.. 106,7 18.900 betragenden 
Forderung'sstand des Galizischen Bodencreditvereines, so ergibt sich der 
cresammte Forderungsstand der nicht auf Gewinn arbeitenden Anstalten 
~it fl.. 4°6,982 .935. Derselbe übersteigt also denjenigen der Actienbanken 

um 282 Pro cent. 
Dass dieses Verhältnis nicht immer so g'eartet war, verstünde sich 

schon aus dem Umstande, dass zahlreiche der unter A genannten An­
stalten jüng'eren Ursprunges sind. Indessen wäre damit auch der Kern 
der Sache nicht erschöpft, denn das bedeutungsvollste Factum ist der 
Rückgang des Hypothekargeschäftes der österreichischen Actienban~en 
(oder besser gesagt: derjenigen von "\'1ien) im .~iesseitig~n Reichsg:eblet. 

. Auffällig tritt das zunächst auf bei der Osterreichlsch-unganschen 
Bank. Es entfielen von ihrem Hypothekar-Forderungsstande am Schlusse 

der Jahre Gulden: 
r865 r875 r8 85 

auf die Reichsrathsländer 27,294.296 43,675.036 24,596.3 60 

auf Ungarn (einschliesslich 
Croatien-Slavonien). 36,316.862 52,488.774 64,7 62 .853 119,220.881 

.Von den Ende 1897 auf die diesseitigen Länder entfallenden 
fl.. 19,000.000 kommen über fl.. 4,000.000 auf Niederösterreich, über 
8,000.000 auf Galizien und mehr als 5,000.000 auf die Bukowina,doch 
geht nun ebenfalls in diesen Ländern, ausgenommen Bukowina, der hypo­
thekarische Forderungsstand der Österreichisch-ungarischen Bank zurück. 

Ein ähnliches Bild bietet uns auch die zweite grosse Bank - die 
K. k. priv. Allgemeine Österreichische Bodencreditanstalt. Vergleichen 
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wir den Stand ihrer Hypothekar-Forderungen am Schlusse der Jahre 18 70 

und 1897, so ergibt sich, dass elociert waren Gulden: 

in den Reichsrathsländern . 
m den ungarischen Ländern 

1870 

19,725.927 
27,5 68 .964 

12,59°.559 
751466 .21 3 

Auch von jenen fl. 12,590.000 entfallen fl. 6,820.000 auf Galizien und 
die Bukowina. 

Die Erklärung dieser Thatsache hat schon vor einem Jahrzehnt 
G. L e 0 n ha r d t in seiner Schrift »Die Verwaltung der Österreichisch­
ungarischen Bank 1878 bis 18851)« mit ungeschminkter Offenheit dar­
gelegt, indem er sagte: »Ungeachtet der durch die Creierung der 41/ 2 -

und 4 procentigen Pfandbriefe herbeigeführten günstigeren Darlehens­
bedingungen zeigt der Stand der Darlehen seit dem Jahre 1879 eine 
.... rückgängige Bewegung, welche im wesentlichen auf die Ent­
wickelung der auf die Erzielung von Gewinn-Überschüssen nicht 
angewiesenen Landeshypothekenbanken, ferner darauf zurück­
zuführen ist, dass durch die Disposition des Geldmarktes in dieser Epoche 
die Pfandbriefe vieler anderer Hypothekarinstitute jenen hohen Cursstand 
erreichten, der durch lange Zeit der Bank (d. i. der Österreichisch­
ungarischen) vorbehalten war. Da sich hiedurch die Darlehensbedingungen 
anderer Hypothekenbanken günstiger, die Concurrenz derselben wirksamer 
gestaltete, konnte dies auf den Darlehensstand der Österreichisch­
ungarischen Bank nicht ohne Rückwirkung bleiben.« 

Damit ist die führende Rolle der Landeshypothekenbanken 
auf dem Gebiete des Hypothekarcredites in Österreich loyal anerkannt, 
und in Anbetracht dieses für die Gegenwart und Zukunft so bedeutungs­
vollen Umstandes wollen wir den Ergebnissen dieser Anstalten eine 
nähere vVürdigung angedeihen lassen, zumal deren Jahresberichte (von 
denen der Österreichisch-ungarischen Bank abgesehen) an vergleichs­
fähigem Material die reichsten sind und würdig befunden werden können, 
unseren besten statistischen Publicationen zugezählt zu werden. 

Eine Beurtheilung der vVirksamkeit der österreichischen Landes­
creditanstalten als Hypothekenbanken hat mit dem Umstande zu rechnen, 
dass nur fünf von diesen eine mehr als zehnjährig-e Thätigkeit aufweisen, 
nur zwei unter den letzteren eine schon dreissigjährige. Stricte länder­
weise Vergleiche wären daher schon aus diesem Grunde ausgeschlossen. 
Es bleibt des Beobachtungswerten auch dann noch genug. 

Indessen ist eine Bemerkung vorauszuschicken. Die volkswirtschaft­
liche Bedeutung von Creditanstalten öffentlichen Charakters, wie der in 
Rede stehenden, darf nie lediglich nach der absoluten oder relativen 
Grösse ihres ziffermässig ausgedrückten Geschäftsumfanges beurtheilt 
werden. Sie setzen sich zum Theil ganz andere Pflichten, als die auf 
Gewinn ausgehenden und dessentwillen errichteten; sie haben auf Kreise 

') Wien 1886, S. 56. 

Bedacht zu nehmen, welche für den Gewinnzweck der letzteren nicht die 
nöthige Anziehungskraft besitzen. Aber noch mehr. Der Höhepunkt der 
Bestrebungen der erstg-enannten ist nicht eben darin zu erblicken, dass 
sie alle einschlägige Creditvermittelung möglichst an sich reissen. Sie 
haben noch eine andere Aufgabe zu erfüllen, nämlich durch die edelste 
Art von vVettbewerb, zu welchem sie gegenüber den ähnliche Geschäfte 
betreibenden Erwerbsunternehmungen berufen sind, auf diese letzteren 
einen volkswirtschaftlich sehr gesunden Druck zu üben, damit dieselben 
in den Einrichtungen und Bedingungen ihrer Creditgewährung den Be­
dürfnissen ihrer Clientel thunlichst entgegenkommen. Es ist von einzelnen 
der hier behandelten Landesanstalten zuweilen gesagt worden, dass sie 
mehr ein Amt, als eine Bank seien. Man pflegt dies allerdings mit dem 
Tone des Vorwurfes auszusprechen gegenüber der mitunter etwas schwer­
fälligen Geschäftsführung, die selbst wiederum durch einzelne starre V or­
schriften und verwickelte Competenzbestimmungen der Statuten ver­
schuldet ist. Indessen hat das \7V ort noch einen anderen tieferen Sinn. 
Es handelt sich in der That um ein öffentliches Amt, das diese Anstalten 
innehaben als wirtschaftspolitische Institutionen, welche durch die Tendenz 
und Art ihrer Geschäftsbehandlung eine Führerrolle im Bereiche der 
bezüg-lichen Creditorganisation üben sollen. Das lag, auch wenn klar 
nicht ausgesprochen, in dem Zwecke ihrer Errichtung, in der Natur ihrer 
Mission. Sonst wären sie eben überflüssig gewesen. Und es kann nach 
den angeführten Ziffern nicht geleugnet werden, dass sie diese Führer­
rolle, die Ausübung eines wirtschaftlich gesunden Zwanges thatsächlich 
geübt haben und noch intensiver auszuüben sich anschicken. Mit genauen 
statistischen Belegen lassen sich solche Einflüsse freilich schwer erhärten. 
Aber jeder, der Gelegenheit gehabt hat, den verschiedenen bestehenden 
Gestaltungen der Creditorganisation näher zu treten, findet dieselben 
durch die Erfahrung bestätigt 1). 

Allerdings zeigen die auf Seite 63 angeführten Ziffern, dass der 
Stand der in rationellster Weise gewährten Hypothekar-Darlehen - nämlich 

1 Ein eclatantes Beispiel führt ,Valter Schiff (a. a. 0., S. 94) an, wie sofort nach 

dem Inslebentreten der Niederösterreichischen Landesanstalt die Erste österreichische Sparcasse 

eine Herabsetzung des Zinsfusses für Hypothekar-Darlehen und Ansdehnung der Rückzahlungs­

frist (bis zu 56 Jahren) bewilligt hat, nnd zwar anch rücksichtlich der bestehenden Darlehen, 

weiln die Schuldner darum ansuchen. Im selben Halbjahre folgten dann noch zehn andere Spar­

C'lSsen mit Zinsfussherabsetznngen. Ein gleiches Factum erziihlt der "Bericht über die Thätigkeit 

des oberösterreichischen Landtages nnd Landesansschusses«, 1896, S. 41: "Schon im ersten Ge­

schäftsjahre der Anstalt (der oberösterreichischen Landeshypothekenanstalt) hat sich die Zinsen­

last nicht nur für diejenigen Schuldner vermindert, welche ihre höher verzinslichen Darlehen in 

minder verzinsliche Anstaltsdarlehen convertiert haben, sondern auch für viele andere Schuldner 

jener Creditinstitute, welche infolge Errichtung der oberösterreichischen Landeshypothekenanstalt 

den Zinsfuss für Darlehen herabgesetzt haben und ihren Hypothekarschuldnern anch sonst 

günstigere Bedingungen gewährt haben.« Die Einführung der '/2procentigen Tilgungsgrundrate für 

die 4procentigen Darlehen der böhmischen Hypthekenbank hat sofort die gleiche Einführung bei 

den beiden Sparcassen Prags zur Folge gehabt. 



mit formeller Unkündbarkeit und planmässiger Zwangstilgung ~ nur etv\'a 
den achten Theil des bücherlichen Gesammtlastenstandes aller im Reichs­
rathe vertretenen KönigTeiche und Länder ausmacht. Es mag" nicht weiter 
in Erörterung gezogen werden, weshalb die gerade in neuerer Zeit so 
oft agitatorisch ins Treffen geführten Zahlen über den jeweiligen Stand 
der bücherlichen Gesammtbelastung von dem thatsächlichen Stande der 
Belastung nicht unwesentlich abweichen. Jedenfalls weit mehr als vielfach 
angenommen wird, und eine über den Unterschied des bücherlichen und 
(infolge von Xichtlöschungen, Doppelzählungen beiSimultanhypotheken etc.) 
thatsächlichen Lastenstandes anzustellende) wenn auch stichprobenweise 
Untersuchung würde höchstwahrscheinlich überraschende Resultate zutage 
fördern 1). Auch wenn es uns auf diese 'vVeise gelänge, den Procentantheil 
der unkündbaren, der Zwangstilgung unterworfenen Anstaltsforderungen 
am Gesammtstande der bücherlichen Lasten überhaupt in ein wahrscheinlich 
weit vortheilhafteres Licht zu setzen, an der Thatsache, dass selbst ein 
jahrzehntelanger Bestand einzelner Landeshypothekenbanken das Verhältnis 
nicht völlig umzukehren vermochte, wäre damit nichts geändert. 

Eben dies führt uns aber auf einen anderen sehr bedeutungsvollen 
Umstand. Wenn wir uns z. B. die Schilderung des Creditmangels er­
innerlich machen, welche bei der Errichtung der ältesten unserer Landes­
hypothekenbanken eine so grosse Rolle unter den Motiven gespielt hat, 
so müsste es auffallen, wie relativ gering der Geschäftsumfang dieser 
Bank noch weit über ein Jahrzehent ihres Bestandes hinaus eigentlich 
war. Es betrug' nämlich die durchschnittliche Jahressumme der gewährten 
Darlehen 

r865 bis r869 
1870 " r874 
r875 » r879 
1880 » 1884 

fL 4,IOI,440 

" 4,37 8.920 

» 5,765.980 

" 7,060.060. 

Und doch hatte die Bank in der ersten Zeit ihres Bestandes noch 
weit weniger mit den Spar- und V orschusscassen) die erst allmählich auf­
kamen, zu concurrieren, als mit geldleihenden Einzelnen, und das waren 
oft auch Leute, die sich recht hohe Procente zahlen liessen. Erst in dem 
nächsten Quinquennium (r885 bis 1889) steigt der Jahresdurchschnitt auf 
fl. IO)806.88o; hieran hatten jedoch schon die Conversionen ihren aus­
schlaggebenden Antheil. 

Bei den mährischen Sparcassen waren zur Zeit der Gründung 
der dortigen Landeshypothekenbank vielfach noch 7- bis 8procentige, 
einzeln selbst höhere Zinssätze bei Hypothekar-Darlehen üblich. Dennoch 
konnte die Bank in den ersten fünf Jahren ihres Bestandes bei einem 
Zinsfusse von 51/2 Pro cent nicht mehr Darlehen an Mann bringen 

') Die für die Hypothekenbank des Königreiches Böhmen bücherlich eingetragenen Forde­

rungen dürften- mässig gerechnet den thatsächlichen Bestand wenigstens um 20 Pro cent über­

steigen. Bei den meisten Sparcassen- und Vorschusscassenforderungen, welche Annuitäts- oder 
fixer Quotentilgung unterliegen, muthmasslich noch mehr. 
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als durchschnittlich jährlich fl. I)454.IOO) und noch nach Einführung" des 
5procentigen Pfandbriefes) dessen Emission 188 I beginnt, blieb bis 
einschliesslich r 884, wo der 4procentige creiert wurde, der jährliche 
Durchschnittsbetrag an Darlehen dieser Gattung nur fl. 1,567.880. Erst 
1885 bis 1890 steigt der Jahresdurchschnitt über den dreifachen Betrag 
der früheren Durchschnitte. Der Durchschnittsbetrag des einzelnen Dar­
lehens war dabei 1876 (5112 Procent) fl. 2995, I88I (5 Procent) fl. 3052, 
r884 (4 Procent) fl. 2I.922 und stieg bis 1886 auf fl. 34.8II, um dann 
wiederum ziemlich rasch zu sinken. Das sind gar nicht auffallende, viel­
mehr nur sehr leicht begreifliche Thatsachen. Unzählig sind nämlich die 
Ursachen, welche den Creditbedürftigen veranlassen - auch wenn er von 
dem Dasein und den Darlehensbedingungen der Landeshypothekenbanken 
genauere Kenntnis hat, was durchaus nicht immer der Fall ist - dem 
etwas theuereren Credite der näherliegenden Spar- und selbst der V or­
schusscasse den Vorzug zu geben. So zunächst die durch die Entfernung 
und die dadurch verursachte Correspondenz (oder Reise) bedingten höheren 
Kosten der Information und rechtsfreundlichen Hilfe, eventuell einer 
Schätzung, nebstdem die Unbequemlichkeiten der periodischen Zahlungen 
am entfernten Orte, der Pfandbriefmanipulation u. s. w. Locale Einflüsse) 
namentlich, wenn geschäftliche Interessen von Mittelspersonen mitspielen) 
üben einen mächtigen Einfluss. Alle diese Momente fallen umso stärker 
ins Gewicht, je kleiner das Darlehen ist, um welches es sich eben handelt. 
Es ist also ganz natürlich, dass die Anziehungskraft jeder Landeshypo­
thekenbank im umg"ekehrten Verhältnisse steht mit der Entfernung vom 
Creditbedürftigen. Jede besitzt im eng"eren Umkreise ihres Sitzes die 
stärkste Anziehungskraft; welche sich selbst monopolartig gestalten kann 
für die in den statutenmässigen Einschuldungsgrenzen einer solchen Bank 
sich bewegenden Creditbedürfnisse. Mit der Entfernung wird diese An­
ziehungskraft durch die soeben erwähnten Hindernisse fortschreitend ab­
g"eschwächt. Dies bestätig"en in den Jahresausweisen der Landeshypo­
thekenbanken die interessanten Ausweise über die örtliche Vertheilung 
ihrer Hypotheken und namentlich der gewöhnlichen landwirtschaftlichen 
im Gegensatze zu den städtischen und landtäflichen. Bei den beiden 
letztgenannten Besitzkateg"orien überwindet nicht nur die durchschnittlich 
bessere Information ihrer Eigenthümer als Creditbedürftiger) sondern auch 
die durchschnittlich höheren Beträge des Darlehensbedarfes das Hindernis 
der Entfernung und relativen Kostenhöhe. 

Selbst in einem so kleinen Lande; wie Schlesien, gelangen wir über 
die locale Vertheilung der Darlehen an den nichtlandtäflichen Grundbesitz 
zu nachstehendem Bilde. Ende 1896 besass die dortige Landesboden­
creditanstalt im Bereiche Schlesiens 1) an Grund und Boden der letzt­
genannten Art durchschnittlich 

1) Xicht gerechnet erscheinen nämlich die in die angrenzenden Bezirke Mährens gemäss 

Zulass der Statuten gewährten, ziemlich sporadischen Darlehen. 



in I I Gerichtsbezirken, derenHauptort nicht 
über 40 km von Troppau entfernt ist . 

in I I Gerichtsbezirken, wo diese Entfernung 
nicht über 80 km beträgt 

in 2 Gerichtsbezirken, wo diese Entfernung 
über 80 km ausmacht 

hypothekarische 

Forderungen 

134 

49 

im Durchschnitts· 

betrage von Gulden 

2262 

217 1 

27 81 

Hier sind sämmtliche noch ausstehend gewesene Darlehen, also 
5.~ bis 41/ 2- ~nd .4procentige, und zwar in der ursprünglichen Höhe ge­
zahlt. Es zeIgt SIch bereits, wie in den entfernteren Bezirken die Durch­
schnittszahl der Darlehen abnimmt, in den noch entfernteren aber auch 
die Durchschnittssumme des einzelnen Darlehens höher also das Hindernis 
für kleinere Creditbedürftige grösser ist. ' 

Für }'vfähren gestattet uns der Bankausweis für den städtischen und 
nic~: landtäfli:hen Besitz eine ähnliche Gruppierung, jedoch nur nach 
p~htlschen BeZIrken, wobei die Landeshauptstadt noch ganz ausgeschieden 
WIrd. Es. betrug 111 den Bezirkshauptmannschaften, deren Sitz von Brünn 
entfernt 1st 

nicht über 40 km 
über 40 bis 80 Ion 
über 80 km , 

die Durchschnittszahl der 

hypothekar, Forderungen 

3°1 
181 
88 

der ursprüngliche Durch­

schnittsbetrag der Forderung 
in Gulden ö W, 

Hier ist das Bild so beredt, dass es keines Commentars bedarf. 
Für. Böhmen bes~t~en wir le~derkeine ähnliche Zusammenstellung 

nach Genchts- oder pohtlschen BeZIrken, sondern ledio-lich nach den alte 
, • b n 

13 :zrelsen (die Stadt Prag abgesondert ausgewiesen), was bei der ver-
schIedenen Configuration der letzteren und der nicht immer centralen 
Situierun~ des Kreishauptortes keine so präcise Behandlung zulässt. 
Dennoch 1st das Bild der localen Vertheilung der Forderungen der Landes­
hypothekenbank nicht uninteressant. Wir ziehen wiederum nur den länd­
lichen ~undbesitz n:it Au~~c~luss des landtäflichen in Betracht. Ende 18971) 
entfielen von den dlesbezughchen Hypothekar-Forderungen der genannten 
Landesanstalt nach der ursprüglichen Höhe auf den 

Prager I~reis 5570 Posten im Gesammtbetrage von H. 19,108.6 I 6; 
sechs KreIse, deren Hauptort nicht über 80 km von Pracr entfernt ist 

10.892 Posten im Gesammtbetrage von H. 26,621.5 26 ' b , 

sechs Kreise, deren Hauptort über 80 km vo~ Prag entfernt ist, 
57 I 3 Posten im Gesammtbetrage von H. 12,089.376. 

, 1) v:ir ~ehmen die bereits bekanntgewordenen Ergebnisse für 1897 als Grundlage, da 
SIe uns werterhm gestatten, auf die mittlerweile in grösserem Umfange gewährten Darlehen zu 

3' /2 Pro cent Rücksicht zu nehmen. 
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Indessen lassen sich diese Thatsachen noch von einer anderen Seite 
beleuchten. Die Beschwerlichkeiten der Zugänglichkeit der Landeshypo­
thekenbanken für den kleineren Grundbesitz treten nämlich noch plastischer 
zutage, wenn wir nach den Rechnungsausweisen dieser Anstalten das 
Verhältnis betrachten, nach welchem sich die Gesammtsummen ihrer aus­
stehenden Forderungen, und zwar zunächst noch ohne Rücksicht auf den 
Zinsfuss vertheilen auf die Besitzkategorien: Häuser, landtäfliche Güter, 
übriger Grundbesitz. Dieses Verhältnis stellt sich in Gulden ö. W. für 

das Ende 1896 (Böhmen 1897) folgendermassen dar: 

Häuser landtäflicher Besitz 
übriger land· und 

forstwirtschaftl. Grundbesitz 

Böhmen. 28,851.128 5°,223,634 57,287954 

Schlesien 3,089,000 2,922,600 6,53 6.000 

Mähren 14,846.800 19,063,300 15,842.050 

Galizien ') 20,000.9 10 13,5 89.933 3,55 6,5 66 

Niederösterreich 42,374.75° 2,518.600 9,2755 00 

Oberösterreich 3,612.15° 357.5°0 6,3 65.55° 

In Procenten ausgedrückt stellt sich dieses Ziffernbild so dar: 
landtä1liche sonstiger 

!läuser Güter Besitz 

Böhmen 2I'16 36'83 42'01 

Mähren 29'85 3 8'3 1 31'84 

Schlesien 24'62 23'3° 52'08 

Galizien 53'9° 36'60 9'5° 

Kiederösterreich 7 8'22 4'65 1T12 

Oberösterreich 34'95 3'64 6r'95 

Eine einfache Vergleichung dieser Zahlen ist natürlich schon durch 
den Umstand ausgeschlossen, dass die Vertheilung des land- und forst­
wirtschaftlichen Grundbesitzes in den verschiedenen Ländern nicht die 
gleiche und auch die Bedeutung des städtischen Häuserbesitzes im Ver­
g'leiche zum ländlichen Grundbesitze eine verschiedene ist. In Nieder­
österreich drückt begreiflicherweise die Betheiligüng Wiens am Forderungs­
stande der dortigen Landeshypothekenanstalt das relative Gewicht der 
bei den übrigen Besitzkategorien nieder) andererseits lässt dort, sowie in 

') Der Ausweis der galizischen Landesbank theilt die Gruppen ein: Häuser, Güter, Klein­

besitz. Unter Gütern ist überhaupt Grossbesitz verstanden. Eben dabei ist aber zu beachten, dass 

der landtäfliche Grundbesitz in Galizien seine eigene Bodencreditanstalt, den bereits erwähnten 

Galizischen Bodencreditverein besitzt, dessen hypothekarische Forderungen Ende 1895 fl. I01,886·74° 
betrugen, _ Bei den Actienbanken ist eine derartige Gesammtübersicht unerzielbar, wenn auch 

einzelne den Stand detailliert ausweisen. Indessen ist das Verhältnis für den Kleingrundbesitz 

durchwegs ungünstig. Die Österreichisch-ungarische Bank weist 1897 von fl. 19,231.35 8 ihres 

diesseitigen Hypothekar.Darlehenstandes nur 75.388 auf Kleingrundbesitz aus. Die Allgemeine 

österreichische Bodencreditanstalt gab 1897 kein Darlehen auf Kleingrundbesitze aus. Die Buko· 

winaer Bodencreditanstalt weist Ende 1897 vom Gesammtstande per fl. 5,380.7°° aus: 38 Pro cent auf 
landtäflichem, 42 Pro cent auf Kleingrundbesitz, 20 Pro cent auf Häusern. Die Galizische Actien· 

Hypothekenbank hat von fl. 5,519.600 im Jahre 1897 gewährte Darle'hen fl. 2,635.300 auf land­

täfliche Güter, fl. 1,276.500 auf Realitäten in Lemberg, den Rest von fl. 1,607.800 auf »Realiäten 

in der Provinz« ausgethan, worunter offenbar auch städtische inbegriffen sind, 
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Oberösterreich, das geringe Alter der Landeshypothekenbanken es er­
klärlich erscheinen) dass der daselbst gegenüber den vier X ordländern 
allerdings weniger mächtige grosse Grundbesitz schon früher aus anderen 
vortheilhaften Quellen Credit schöpfen konnte. Ganz entschieden ent­
spricht in den erstgenannten vier Ländern der verhältnismässige Antheil 
des »sonstigen Grundbesitzes« gegenüber demjenigen des städtischen und 
landtäflichen den thatsächlichen Verhältnissen des Umfanges) Ertrages, 
und Wertes nicht. Wir wollen von Galizien mit Rücksicht auf die Eigen­
thümlichkeiten seiner Agrarverhältnisse absehen. Aber selbst das gegen­
über Böhmen und namentlich Mähren für den ersten Blick so günstige 
Verhältnis in Schlesien wird leider etwas getrübt) wenn man die relativen 
Antheile unserer drei Besitzgruppen an den verschiedenen Zinsfuss­
kategorien der Hypothekar-Darlehen der dortigen Landesanstalt 111S 

Auge fasst. 

Stellen wir uns zu diesem Behufe vorerst den Gesammtstand der 
Hypothekar-Forderungen der österreichischen Landeshypothekenbanken am 
Schlusse des Jahres I 896 J) nach den Zinsfusskategorien übersichtlich zu­
sammen (in Gulden o. \711.): 

Böhmen I
1

I 
Schlesien . . : I. 

Mähren ... 1/ 
Istrien . . . . I 
Gali zien . . . I1 

Niederösterreich ! 
Oberösterreich 11 

Kärnten 'I 

'11 
11 

200. 163 

50' .0 

j I : 
10,190.060 I - /99,058. 743 I 

1,19 I.3 88 / 1,039·795 8495.381 i 
1,224-487 - 143,272.5551 
3,163.8°3 . -- - I 

- i --37,097.4~-' I 
- - 52,266.63 1 I 

1 

9,953·°97 I 
21 5-45° ! 

I 

Zusammen 

IIo,782 .898 
10,726.5 65 
41,707.206 

3,163.803 
37,097-410 

52,336,453 
9,978.947 

21 5.45 0 

Kehren wir nun zur Frage der Vertheilung der Hypothekar-Forde­
rungen der Landesanstalten auf die einzelnen Besitzkategorien nach der 
Zinsfusshöhe zurück) so finden wir zunächst in Schlesien) dass dort Antheil 
haben in Procenten der bezüglichen Capitalsummen: 

landtäfliche sonstige 
Häuser Grundstücke Grundstücke 

an den 5% Darlehen 1T17 0'00 8z'83 
» 4 1

/2 % 
14'97 16'02 69'06 

" 4% 26·3° 34'99 38'68, 

Allerdings ist die Zahl und der noch ausstehende Betrag der 5- und 
4lj2procentig"en Forderungen) welche hier in ihrer ursprünglichen Höhe 
gerechnet erscheinen) nicht bedeutend) wie aus der vorausgeschickten 

1) Dieser Znsammenstellung und den weiter folgenden Berechnnngen sind die Rechuungs­

ergebnisse für 1896 zugrunde gelegt, da diej enigen für 1897 zum Theile erst nach der Ablieferung 

des Mannscriptes in die Hände des Verfassers gelangten, daher nur theilweise benützt werden 
konnten. 
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Tabelle ersichtlich. Allein die Thatsache bleibt unberührt, dass der rela­
tive Antheil des kleineren Grundbesitzes an dem Gesammtstande der 
Darlehen in dem Masse abnimmt) in welchem der Zinsfuss der Darlehen 
niedriger wird. Auch Böhmen bietet eine ähnliche Erscheinung. Es betrug 
hier der Antheil an der Gesammtsumme der Darlehen der bezüglichen 
Zinsfusskategorien (nach dem ursprünglichen Capitalsbetrage) bei 

5% Darlehen. 

4°·0 
3 1!20!O ,-> 

Häusern 
1,9°7.800 H. (13'460/0) 

26,181.922 " (23'18%) 

'761.406 " ( 8'24 %
) 

landtäflichen 
Gütern 

485.7°° H. ( 3'42%) 
41,949,642 » 13T13%) 

7,778.292 " (84'24 %
) 

sonstigem 
Grundbesitz 

II,775.200 H. (83'10%) 

44,819.534 " (39' 6t>0/o) 
893. 218 " ( T49"/o) 

Die 84' 2 4 Pro cent) welche von der Gesammtsumme der 3 1/2procen" 
tig"en Darlehen auf den landtäflichen Besitz entfallen, betreffen b.loss 
86 Posten, d. i. bloss I 2' 5Procent der Gesammtzahl der einschlägigen 
Darlehen. 

Für Mähren gestaltet sich aber das Bild, im einzelnen überhaupt 
von den erstangeführten abweichend, noch ungünstiger für den »sonstigen 
Grundbesitz«. Die relativen Antheile betragen hier: 

landtäflicher sonstiger 
Häuser Besitz Grundbe<itz 

51/2% Darlehen 8'17 1742 74'4° 
3 °/0 22 31 77'68 

4% 3°'00 3975 29'96 

Es kommt jedoch in diesen) sowie in den obigen Daten für Böhmen 
und Schlesien bereits der Erfolg der Conversionen zum Ausdruck und 
wir gelangen damit zur Betrachtung jener besonders erwähnenswerten 
Phase in der neu esten Entwickelung" der österreichischen Landeshypo­
thekenbanken) welche gekennzeichnet ist durch die schon bei Errichtung" 
der neueren in den Vordergrund gestellten Motive und bei den älteren 
durch ihre jüng"ster Zeit ergriffenen Massnahmen. Es wird nämlich den 
oben erwähnten Umständen) welche dem kleineren Grundbesitzer den 
Zugang zur Landesanstalt) sei es bei Bewerbung um g"anz neue Darlehen, 
sei es rücksichtlich der Conversion älterer erschweren) eingehendere 
Beachtung geschenkt und Mittel zu deren Bewältigung gesucht, 

Bei Conversionen) und zwar selbst bei Conversionen von Darlehen, 
welche bei der Landesanstalt selbst aufgenommen worden sind) in 
niedriger verzinsliche) noch mehr allerdings bei Conversionen im Cessions­
wege spielen bei grösseren Schuldbeträg"en die Kosten der Durchführung 
g"egenüber den zu erzielenden Ersparnissen keine namhafte Rolle) während 
sie allerding"s bei kleineren Schuldposten die mögliche Ersparnis oft für 
viele] ahre g"änzlich aufzehren können) und es muss die Divergenz in der 
Verzinsungshöhe des alten und des neuen Darlehens eine sehr namhafte 
sein, wenn die Converiierung sich als lohnend erweisen soll. Wenn aber 
auch die Banken durch Bekämpfung der Unkenntnis und mannigfache 
Erleichterungen die Conversionen kleinerer Posten fördern können und 
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thatsächlich zu fördern sich bemühen, so können sie doch die volkswirt~ 
schaftlich wünschenswerten Erfolge in vollem Masse erst dann erzielen, 
wenn das Gesetz selbst ausgiebiger zuhilfe kommt, als es bis jetzt 
geschehen ist. 

Es war gewiss ein gesunder agrarpolitischer Gedanke die Umwand­
lu~g höher verzinslicher bücherlicher Schulden in niedrig~r verzinsliche 
~~t ~der ohne Wechsel des Gläubigers durch gebürenrechtliche Be­
gunstlgungen, sowie durch Erleichterungen des grundbücherlichen Ver­
fahrens zu fördern 1). Die gebüren1'echtliche Begünstigung nahm ihren 

An~ang .. d~rch das ~esetz vom 11. Juni 1881) R.-G.-Bl. NI'. 59, und ist 
gegenwa1'tlg durch dre Gesetze vom 3. März 1889) R.-G.-Bl. Nr. 30, und 
vom 26. December 1893, R.-G.-Bl. ~r. 209, normiert. Die in der That 
nicht unbedeutenden Erleichterungen sind in Rücksicht der Sache selbst 
an die. Bedi~gu~g geknüpft) dass eine dauernde Herabsetzung der Zinsen­
last .(elllschhesshch der Nebenleistungen) wie Regiebeiträge u. dergl.) um 
wemgstens 1/4 Pro cent eintrete) dass dne Kündigung vor Ablauf von 
sechs Jahren ausgeschlossen bleibe) freilich unbeschadet der statutarischen 
Kündigungsvorbehalte der Sparcassen und Hypothekenbanken, endlich 
dass das neue Darlehen wirklich zur Tilgung der älteren Forderung ver­
"\ven~et :verde. In Bezug auf die betheiligten Gläubigersubjecte haben die 
B~gu~stlgunge.~ nur. dann Anwendung zu finden) wenn die neue Forderung 
ber elller zur offenthchen Rechnungslegung verpflichteten Anstalt oder 
unter öffentlicher Aufsicht stehenden Stiftuno- Kirche Fonds Verein K" b) ) , , 

orperschaft) geistlicher oder weltlicher Gemeinde begründet wird) wen~ 
auch die alte (zu convertierende) einem wie immer gearteten Gläubiger. 
also auch einer Einzelperson) zustand. ' 

Sonach liegt den genannten Gesetzen die wirtschaftspolitisch wohl will­
kommene Tendenz inne) die Übertragung grundbücherlicher Forderungen 
u~ter der y oraussetzung gleichzeitiger Lastenermässigung auf solche Gläu­
brger zu fordern) bei welchen die Unkündbarkeit) wenn nicht geradezu 
satzungsgemäss ausgeschlossen) so doch wenigstens factisch in der Reo-el 
gesichert ist. Leider hat in der anderen Richtung, nämlich in Betreff der 
Erleichterung des grundbücherlichen Verfahrens bei Conversionen, das 
Gesetz vom 14. Juni r888) R.-G.-Bl. NI'. 88, dieser Tendenz nicht Rechnuno' 
getrage~. Es lässt. diese Erleichterungen nur dann Anwendung finde:' 
"\~enn dIe Convertlerung entweder ohne \Vechsel des Gläubigers bei 
elller zur Ausgabe von Pfandbriefen befug-ten oder bei sonst einer unter 
öffentlicher Aufsicht stehenden, statutenmäs~ig Creditgeschäfte betreibenden 
Anstalt erfolgt) oder wenn bei \Vechsel des Gläubigers beide, der alte 
sowohl als der neue Gläubiger, Anstalten der vorgenannten Arten sind. Es 
kann hier nicht unsere Aufgabe sein, auf die berührten Erleichterungen 

.. ') .D~e lebhafteste Anregung hiefür karn aus Galizien, wo sich der Bodencreditverein 
~us~er~t elfng und frühzeitig der Sache annahm nnd selbst Anstoss gab zu mannigfachen dies­
Dezughchen Resolutionen. Vgl. OstrozYllski. a. a. 0., S. 266 u. ff. 

77 

des Verfahrens detailliert einzugehen. Dieselben sind für solche Fälle von 
besonderer \Vichtigkeit, wo der zu convertierenden Forderung andere 
im Range nachfolgen, weil die Durchführung der Conversion unabhängig 
gemacht wird sowohl von der Mitwirkung des bisherigen als auch von 
freiwilligen V orrangsbewilligung'en der nachfolgenden Gläubiger. Compli­
eierte Vorgänge und damit verbundene Kosten werden erspart. Durch 
die grundsätzliche Beschränkung der Anwendbarkeit der besagten 
Erleichterung'en auf die Forderungen) welche unter öffentlicher Aufsicht 
stehenden Creditanstalten zustehen, wurden diese V ortheile gerade dem 
verschuldeten ländlichen Mittel- und Kleinbesitze vorenthalten, der relativ 
am meisten bei solchen Gläubigern Schuldner ist, welche nicht unter die 
vom Gesetze aufgestellte Kategorie fallen, aber ihren Credit in der Regel 
nur zu höheren Zinssätzen und mit Vorbehalt vollkommen freier Kündigung 
gewähren. Im Gegensatze zu den früher berührten Gesetzen über die 
Gebürenbegünstigungen bei Conversionen, wurde somit durch das Gesetz 
vom 14. Juni r888 aus Gründen, die theils einer bestimmten rechtswissen­
schaftlichen Auffassung des Hypothekarrechtes, theils Besorgnissen vor 
Missbräuchen entsprangen, lediglich eine zeit-, mühe- und kostenerspa­
rende Bevorzugung der grösseren Schuldner geschaffen. Diese Einseitig'­
keit zu beheben ist seit mehreren Jahren das lebhaft verfolgte Ziel litera­
rischer Arbeit und von Beschlüssen agrarischer Cong'resse, welche ihren 
Wiederhall auch in verschiedenen Landtags-Resolutionen fanden l ). Ja, es wird 
in jüngster Zeit die Ausdehnung der Begünstigungen des Gesetzes vom 
r 4. Juni 1888 auf all e Conversionen ohne Unterschied der Beschaffenheit 
des früheren Gläubig'ers befürwortet, soweit dieselben namentlich eine 
Übertrag'ung der Forderung auf eine Anstalt bezwecken) welche statuten­
gernäss unkündbare, planmässig'er Tilgung unterworfene Darlehen ge­
währt, selbst wenn gleichzeitig eine Zinsenherabsetzung' nicht erfolgt, 
sondern lediglich die Unkündbarkeit bei Annuitätstilgung erreicht wird. 
Ausserdem werden namhaftere Gebürenbegünstigungen verlangt) nament­
lich völlige Gebürenbefreiung bei Conversionen von kleineren Darlehens­
posten bis H. r 000. 

Da die Jahresberichte der Landeshypothekenbanken die Erg'ebnisse 
der Conversionen nicht gleichmässig ausweisen, die älteren speeiell nur 
auf die Angabe über den Umfang durchg'eführter Conversionen der eigenen 
älteren, höher verzinslichen Forderungen sich beschränken, so müssen wir 

') Hervorzuheben ist insbesondere: "\-Valter Schiff: »Die Convertieruüg von Hypothekar­

schulden und das österr. Civilrecht« (Zeitschrift f. Volkswirtschaft, Socialpolitik in Verwaltung, 

lI.Jahrgang, HeftIlI u. IV); Dr. Stephan Licht: »Die Frage der Convertierung der Hypothe­

kar-Darlehen u. s. w.« (Referat, erstattet am VI. österr. Agrartage I896); Dr. Al bin B r af: »Bfime, 

ktere se da zmensit" (Prag I896) und dessei ben Artikel: "Schuldenconvertierungen« im ästerr. 

Staatswörterbuche ; S t e p h a n Ri eh t er: "Böhmens Creditorganisation mit besonderer Berücksichti­

gung der ländlichen Darlehenscassenvereine« (Prag I897), woselbst die bezügliche neuerlich durch 

Beschlüsse vorn J. I898 zu Ende geführte Action des böhm, Landtages ausführlich behandelt 

ist. Mein dort erwähntes Promemoria stammt nicht aus dem Jahre I896, sondern aus dem 

Jahre I895. 



uns - um nicht ausführliche Tabellen vorzuführen - begnügen, in einer 
übersichtlichen Zusammenstellung die Summarberechnung bei den Landes­
anstalten nach den einzelnen Zinsfusskategorien in fünfjäbrigen Zeiträumen 
zur Darstellung zu bringen, worin also neue und convertierte Darlehen 
zusammen nachgewiesen sind. Die Darlehenssummen jeder einzelnen' 
Zinsfusskategorie sind in nachstehender Tabelle jeweils für sämmtliche 
diesfalls in Betracht kommende Landesanstalten zusammeng ezählt (in 
Gulden ö. vV.) '). 

I J,h, 

1
' li Anzahl der 

11 ' 
11 Banken 1 5% 

3 

I 1882 4 193.916 1,004.700 
I !! 

I-~; II!~ --4-- 2.485.35° 65,968.001 2,053-359 55,3 15.350 , I 
, 1I 1--------------- ----- ----.. '-i 

8 '1 1' I 92 1\ 6 93°.726 26.486 .051 1,764 244 145.3 14,3 20 
1' ____ _ 

II'----'~---- ----------
I89~1 ['",,' I 7 II7·,)39 13,653. 826 954·0II 230,218,230 1 

Überführen wir diese Ziffern auf Procentualzahlen, so entsteht das 
nachstehende Bild: 

Jahr 51/2% 5 % 4112% 4% 3 ' /2"/0 

I 
1 1877 2'65 1 97"35 I I 

-I 
1 

1882 T45 I 91'28 0'20 0'°7 
1 

1 I~-

I 

, 

1887 1"98 52'43 1'63 43'96 I 

I 
1 , 

1892 
1 I 0'53 1 I5'r8 1'01 83'33 

I I r897 0'°4 5'35 
I 

0'37 90' I 
I 

3"8r 

Bereits die im Jahre 1881 gewährten Gebürenbegünstigungen hatten 
bei den älteren Landesanstalten die Einführung von Pfandbriefen mit 

') Die galizische Landesbank weist in der Bilanz den Stand der Hypothekar-Darlehen 

nicht abgesondert aus nach den beiden Zinsfusskategorien 4 ' /2 und 4, deshalb blieb sie ausser 

Betracht. Nach der während des Druckes dieser Arbeit erschienenen, sehr interessanten Über­

sicht der Schicksale der galizischen Landesbank seit deren fünfzehnjährigem Bestande von Dr. 

Alfred Zg6rski (Bank Krajowy Kr6lewstwa Galicyi etc. 1883-1898) betrug am 30. Juli I898 
der Stand der 40/0 Pfandbriefe fl. 27,628.250, der zu 4'/2 Ofo fl. I5,868·050. 
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niedrig'erem Zinsfusse und eine ziemlich lebhafte Conversionsbe\vegung 
in Betreff ihrer eigenen höherverzinslichen Forderungen hervorgerufen. 
::\Ian gi eng dabei von der Voraussetzung aus, dass vor der Emission der 
neuen und Einziehung eines entsprechenden Betrages der alten Pfandbriefe 
(gernäss den bei der Darlehensgewährung überhaupt bestehenden Grund­
sätzen) die Verwandlung- des Darlehens auch grundbücherlich zum Aus­
druck kommen müsse. Natürlich stösst man da, wenn andere Gläubiger 
nachfolg-en, auf das Hindernis, dass bei dem niedrigeren Curse der neuen 
niedriger verzinslichen Pfandbriefe ein höherer Nominalbetrag des neuen 
Darlehens nöthig erscheint, als der alte Darlehensrest beträgt. Folgt also 
eine im Range nachstehende fremde Forderung oder überschritte der Nomi­
nalbetrag des neuen Darlehens die statutenmässigen Belehnungsgrenzen, 
so müsste, um die Conversion durchführen zu können, entweder die Ein­
willigung der nachfolgenden Gläubiger eingeholt werden oder eine Bar­
ausgleichung erfolgen. In Berücksichtigung dieses Umstandes hat später 
\vohl das Gesetz vom 14. Juni 1888 den unter dasselbe fallenden Con­
versionen, wenn die neue Forderung einem zur Pfandbriefemission be­
fugten Creditinstitute zusteht, gestattet, dass die Nominalsumme des neuen 
Darlehens das alte oder dessen ungetilgten Rest um 5 Procent über­
steigen dürfe. Doch erwies sich auch diese Bestimmung unzulänglich, 
sobald die 31/2procentigen Pfandbriefe zur Emission g-elangten. Denn 
bei ihrem Höchstcurse von 93'50 gegenüber dem auf Pari oder wenig 
unter Pari stehenden Curse der 4procentigen, war ein grösserer Spielraum 

da als 5 Pro cent. 
Ganz anders verfuhr der galizische Bodencreditverein. Er nahm 

bei den infolge der Conversion veranlassten Einziehung'en der alten und 
Neuernissionen der niederverzinslichen Pfandbriefe zunächst von der 
bücherlichen Durchführung- Umg-ang- und behob solange noch die Annui­
täten in bisheriger Höhe, bis die zur Deckung der Ausgleichssummen 
nöthigen Beträg-e einschliesslich entsprechender Verzinsung durch diese 
zeitweilige Mehrleistung ausg-eglichen waren. Dann wurde erst die niedri­
gere Verzinsung, natürlich ohne Anderung der Capitalsumme, auch bücher­
lich zum Ausdruck gebrachtl). Sich die Alternative dieses Vorganges 
nicht gewahrt zu haben, ist wohl ein Fehler der Landesanstalten gewesen. 

Die Sparcassen haben bei Zinsfussherabsetzungen, soweit selbe ihre 
schon bestehenden Barforderungen berühren, mit derlei Beschwernissen 
nicht zu kämpfen, da die Nominalsumme nicht tangiert wird. In der Regel 
bleibt der höhere Zinssatz für alle künftigen Eventualitäten in den Grund­
büchern stehen, nur in den Geschäftsbüchern der Anstalt wird die Er­
mässigung des Zinsfusses und die etwa nöthige Änderung des Tilgungs­
planes (bei Annuitätstilgung) durchgeführt. Selbstverständlich bleibt die 
::\Iöglichkeit der Xeuauflebung des früheren Zinssatzes kraft des freien 

') OstroZYllski, a. a, O. Dazu die §§97-99 der Statuten des Galizischen Bodencredit­

vereines. 
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Kündigungsrechtes gewahrt, also die Dauer der Zinsfussherabsetzung 
nicht gesichert. 

Complicierter waren die Verhältnisse für die conversionsmässige 
Übertragung fremder Forderung"en an die Hypothekenbanken. Sollten 
diese Conversionen sich glatt abwickeln, so war vor Erlassung des Ge­
setzes vom 14. Juni 1888, späterhin wenigstens für die unter das Gesetz 
nicht subsummierbaren Fälle ein Aushilfsmittel nöthig, um den Gläubig"er 
einstweilen befriedigen zu können, wenn er sich zur freiwilligen CEossion 
oder Aushändigung einer löschungsfähigen Quittung vor Empfang der 
Valuta nicht herbeiliess, denn die Ausgabe der Pfandbriefe ist vor voll­
zogener Intabulation nicht zulässig. Dieses Auskunftsmittel bestand in 
der Gewährung von Vorschüssen irn \7V ege des Personalcredites zur Be­
friedigung des alten Gläubigers. Es währte einige Zeit, ehe sich zweck­
mässige Einrichtungen dieser Art einbürgerten, zumal die älteren Banken 
hauptsächlich die Conversionen ihrer eigenen, bisher höher verzinslichen 
Forderungen ins Auge fassten, solche mit Gläubigerwechsel jedoch selbst­
thätig zu fördern zunächst wenigstens nicht besonders beflissen ,Y3ren. 
Es war vielmehr, so z. B. in Böhmen, die Idee vorherrschend, dass die 
Vermittelungsrolle bei Conversionen mit Gläubigerwechsel anderen Credit­
instituten zustehe. Deshalb wurde in Böhmen durch das Gesetz über die land­
wirtschaftlichen Bezirksvorschusscassen die Vermittelung von Conversionen 
hypothekarischer Forderungen in den Aufgabenkreis dieser ländlichen 
Creditinstitutionen gestellt und noch in das Statut der Landesbank eine 
auf denselben Zweck abzielende Bestimmung aufgenommen. Die Erfahrung" 
hat bald gezeigt, dass auf diesem vVege wenig erreicht wird. Sowie einst 
die Frage des Pfandbriefabsatzes erst dadurch ihre befriedigende Lösung 
fand, dass die Anstalten zum selbständigen kaufmännischen Eingreifen 
zwecks Ein- und Verkaufes sich entschlossen, ebenso trat auch ein 
frischerer Zug in die Entwickelung ihres Conversionsgeschäftes erst ein, 
als sie dazu übergiengen, durch directe Gewährung von Vorschüssen das­
selbe zu betreiben. Das Entscheidendste in dieser Richtung unternahm 
gleich bei ihrer Gründuug die niederösterreichische Landeshypotheken­
anstalt, welche, solange sie nicht in den Besitz genügender eigener 
disponibler Mittel gelangt war, ausser der vom Lande gewährten Dotation 
noch durch Contocorrent mit der Niederösterreichischen Escomptegesell­
schaft und dem niederösterreichischen Landesobereinnehmeramte die 
nöthigen Barschaften sich verschaffte. Der Erfolg war in der That ein 
grosser, auf demselben beruht der rasche Geschäftsaufschwung" dieses 
relativ jungen Landescreditinstitutes. Seit ihrer Gründung bis Ende 1897 

hat diese Anstalt H. 65,444.600 an hypothekarischen Forderung"en erworben, 
davon entfallen H. 38,091.225 auf Conversionen, die hier natürlich nur 
solche mit Gläubigerwechsel sind 1). Allerdings standen hier weit über-

1) Vgl. die Jubiläumsschrift der Anstalt: »Die Einrichtung und Entwickelung der nieder­

österreichischen Landeshypothekenanstalt«, ,\Yien I898, 
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wiegend nur Darlehen auf städtische Realitäten in Frage. Sehr bald fieng" 
auch die schlesische Landesanstalt mit Vorschussgewährungen an; heute ist 
dieser Vorgang auch bei den Landesanstalten in Böhmen, Mähren und 
Oberösterreich mit Erfolg eingeführt. Der Umfang ist aus den Rechnungs­
abschlüssen zu ersehen. Über die diesbezügliche Geldbewegung mag 
nachstehende Tabelle eine Übersicht gewähren: 

I
! d 'I I 1 ,! I 
Ausstan mIt Keugewährte I Rückgezahlte Saldo Imt ! 
Schluss des "V h" J 1 11 i 

T '1 Vorschusse orsc usse a Hessc 1 uss I I ~o~aH~ • 

I1 G u ld e n i 

il I 'I I Böhmen (I897) , I, 59,3 20 'I3 ,I,249.0I3'39 I,085·9 25· 29 I 222·4°8'23 

.',Ii 6 6 8 Schlesien (I896) , 9,83990 I 5.247'541 IO·950 '4 4· I 3 '9 
Mähren (I896) 43753'78 I 304·8I9· 2 5 318.424'°3 30.I49'-

i'i"iederösterreich (r896) . "11
'1 706.86994 i 5,130.or6·08 I 5,I94-45 1 '54 642,434'47 

Oberösterreich (I896) 5°.°77'7° I I,I57·623'7 1 I I,II5530 42 [ IOO,I70'99 

Die Vorschüsse namentlich von den neueren Anstalten so reichlich , 
gewährt, ersetzen den Landeshypothekenbanken das einzelnen Actien­
hypothekenbanken eingeräumte Recht, gewisse maximal begrenzte Be­
träge von Pfandbriefen vor der Gewährung der diesbezüglichen Darlehen 
zu emittieren. 

An und für sich genügt jedoch die noch so g'rosse Bereitwilligkeit 
zu derartigen Vorschüssen noch nicht, den, wie erwähnt, selbst durch die 
Gesetzgebung bisher unzureichend geförderten Conversionen tüchtig V 01'­

schub zu leisten, namentlich im Interesse des am schwersten durch 
Schulden belasteten ländlichen Mittel- und Kleinbesitzes. So sehen wir 
denn in jüngster Zeit die Landeshypothekenbanken nach ]'vIitteln greifen, 
welche der letztgenannten Kategorie von Schuldnern den Weg" der 
cessionsweisen Conversion zu ebnen suchen. Diese Mittel sind, abg'esehen 
von den Vorschüssen, insbesondere folg"ende: 

1. Intensivere Agitation durch Belehrung und Aneiterung, zu welchem 
Zwecke im Jahre 1896 in Böhmen die Beihilfe der Selbstverwaltungs­
körper, landwirtschaftlichen Vereine und Interessenvertretungen, Bezirks­
vorschusscassen und auch der politischen Behörden in Anspruch ge­
nommen und um populäre Belehrung gesorgt wurde, In Niederösterreich 
wird sich in dieser Richtung der Mithilfe der Raiffeisen-Cassen und der 
behufs Revision der letzteren das Land bereisenden Landesbeamten 
bedient; 

2, die unentgeltliche Besorgung der auf die Intabulierung bezüglichen 
Acte (Böhmen) Xiederösterreich); 

3. der g"änzliche X achlass des Regiebeitrages für kleinere Schuldposten 
(Xiederösterreich) oder do.ch die Enveiterung der satzungsmässigen Ver­
schuldungsg-renzen, um die Übernahme grösserer Schuldbeträg"e ohne 
X othwendigkeit einer Kosten verursachenden Schätzung zu erleichtern 
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(Böhmen), eventuell auch kostenersparende Erleichterungen des Schätzungs­
verfahrens, was in verschiedener \\1 eise in Mähren, Schlesien, Xieder­
und Oberösterreich geschieht; 

4· endlich die Schaffung von Vermittelungsorganen, welche nicht 
bloss die Information, sondern auch die Besorgung der ganzen Operation 
gegen bIossen Ersatz der Barauslagen übernehmen. Als solche Ver­
mittelungsorgane treten insbesondere die Raiffeisen'schen Spar- und Vor­
schussvereine aufl). Die Sache ist noch ziemlich in den Anfängen, besitzt 
aber insoferne gute Chancen des Erfolges, als die genannten Genossen­
schaften, da sie selbst ausschliessend oder vorzugsweise für die Ge­
währung von Personalcrediten bestimmt sind, kein concurrierendes Inter­
esse an den Geschäften des H ypothekarcredites haben, durch die Ver­
mittelung von Conversionen ihren Mitgliedern schätzenswerte V ortheile 
bieten und durch die Entlastung' derselben ihre wirtschaftliche Lage und 
damit auch die Leistungsfähigkeit heben. Dabei besitzen die Raiffeisen­
Cassen in ihren Verbandskanzleien für die zvveckmässige Vermittelung der 
Darlehen bei Hypothekenbanken wohl verwendbare Organe, in den den 
Verbänden als Creditcentralen dienenden Banken g'leichzeitig ausreichende 
Quellen für die etwa nöthigen Vorschüsse. Eine diesbezügliche Org'ani­
sation wurde im Jahre 1895 von dem Centralverbande der deutschen 
landwirtschaftlichen Creditgenossenschaften Mährens und Schlesiens ge­
schaffen und steht in Böhmen in Vorbereitung. In welcb hohem Grade 
Tirol auf die Mitwirkung von Raiffeisen-Cassen bei dem für die künftige 
Landeshypothekenanstalt in Aussicht genommenen planmässigen Con­
versionswerke baut, ist bereits betont worden. So treten wir in eine neue 
Entwickelungsphase, wo das beispielsweise in Böhmen öfter erörterte 
Project, die lebhaftere Benützung der Landeshypothekenbanken von Seiten 
der ländlichen Bevölkerung durch ein J'\ etz am Erfolge interessierter 
Agenturen herbeizuführen, in einfacher und zweckmässiger vVeise ver­
wirklicht werden kann. 

3. Anfänge einetr Or-ga.nisa.tion des ~e1ior-a.tionsetredites. 

Projecte, welche eine landesanstalt1iche S p e ci al 0 I' ga n isa t ion 
des Me I i 0 rat ion seI' e d i te s oder die Förderung von Meliorations­
Darlehen durch allgemeine Gesetze zum Gegenstande haben, tauchen 
in den Jahren 1880 bis 1882 in mehreren österreichischen Ländern fast 
gleichzeitig auf. Sehen wir uns nach der veranlassenden Ursache um, so 
stossen wir hauptsächlich auf zwei Thatsachen. 

In Deutschland waren nämlich kurz vorher zwei einschlägige Gesetze 
erlassen worden, das preussische Gesetz vom 13. J\Iai 1879 über die 

') Gegenwärtig schon in Schlesien und Kiederösterreich; über ersteres Richter a. a. 0., 

über letzteres die oben citierte Jubiläumsschrift der Anstalt. Iu Kiederösterreich übernehmen die 

Raiffeisen-Cassen auch die Annuitätenabstattuug für ihre Mitglieder. 

Landescultur-Rentenbanken und das hessische vom 20. J\1ärz 1880 be­
treffend die Errichtung einer Landescultur-Rentencassa. Xamentlich das 
erstg'enannte hatte eine nicht uninteressante Vorgeschichte. Durch das 
Dotationsg'esetz vom 8. Juli 1875 war in Preussen die vollständige De­
centralisierung des im Jahre 1850 geschaffenen staatlichen Meliorations­
fonds durchgeführt worden. Aus diesem zufolge des soebenerwähnten 
Gesetzes an die Provinzen vertbeilten Fonde durften jedoch lediglich an 
Corporationen und Genossenschaften Darlehen gewährt werden~ Man 
empfand dies als eine dem Fortgange des Meliorationswesens ungünstige 
Schranke, da - nach den Angaben der Regierungsmotive zum Ge­
setzentwurfe über die Landescultur-Rentenbanken - der Mangel einer 
der i\atur der Sache angepassten Credithilfe Einzelwirte von volkswirt­
schaftlich sehr erspriesslichen Meliorationsplänen abzustehen zwang. 
Dieser Erwägung entsprang die Landtagsresolution vom Jahre 1875, welche 
die Errichtung' eines Creditinstutes für Drainagezwecke verlangte. Die Re­
g'ierung leistete dieser Aufforderung der Sache nach in einem weit grösserem 
Umfange Folge, indem sie die Möglichkeit angemessener Credithilfe für 
den weitesten Kreis von Meliorations-Unternehmen tu bieten bestrebt war, 
in der Form entschied sich dieselbe jedoch auch hier für die Decentrali­
sierung. Der Landtag gieng auf diesen Plan ein. So kam das Gesetz über 
die Landescultur-Rentenbanken als ein Xormativgesetz zustande, in dessen 
Rahmen die Provinzialverbände an die Errichtung ihrer eigenen, den 
territorialen Bedürfnissen angepassten Meliorationscreditinstitute schreiten 
konnten, was einzelne alsbald auch thaten. Ein gutes Vorbild bestand 
übrig'ens für diese Anstalten, sowie für die grossherzoglich hessische 
und später (I 884) die bayerische in der schon seit 186 I im Königreiche 
Sachsen erspriesslich wirkenden Landescultur-Rentenbank. 

Von weit grössel'er \Alirkung als die in Deutschland gepflogenen 
Verhandlungen waren aber für unsere einheimischen Verhältnisse die 
Impulse, welche von dem im Jahre 188 I dem österreichischen Reichsrathe 
vorgelegten »Gesetzentwurfe betreffend die Förderung der Landescultur 
auf dem Gebiete des ,Al asserbaues« 1) ausgieng'en. Der Entwurf selbst 
e~thielt in dem § I und 2 ein über den Inhalt seiner ferneren finanziellen 
und wasserrechtlichen Bestimmungen weit hinausgreifendes Programm. 
Es hiess nämlich in § I: 

In Absicht auf die staatliche finanzielle Förderung von Unter­
nehmungen, welche den Schutz des Grundeigenthumes geg'en ,Al asser­
verheerungen oder die Erhöhung der Ertrag'sfähigkeit der Grundstücke 
durch Ent- oder Bewässerung zum Zwecke haben, werden unterschieden: 

I. Meliorationen er s t er Ordnung, als a) Regulierungen von Flüssen 
in erheblichen Strecken; b) Ent- oder Bevvässerung' grösserer Landstriche 
durch bauliche Herstellungen, "\ve1che mit einem erheblichen Aufwande 
verbunden sind. 

') z. 365 der Beil. z. d. stenogr. Prot. des Abgeordnetenhauses, IX. Session. 
6* 



2. Meliorationen z w ei t e r Ordnung", als: a) Herstellungen in den 
Quellengebieten zur Hintanhaltung" der Abschwemmungen und Geschiebe­
bewegungen mit den dazu gehörigen localen Aufforstungen und son" 
stigen Befestigungen des Bodens; b) locale Herstellungen an den Flüssen 
zum Schutze einzelner Landstriche; c) Regulierungen kleinerer Gewässer 
in erheblichen Strecken; cl) Ent- oder Bewässerungen grösserer Land­
striche in anderen als den unter Zahl I lit. b) bezeichn8ten Fällen" 

3. Meliorationen d ritt e r Ordnung, bei welchen das öffentliche 
Interesse unmittelbar nicht berührt erscheint, wie insbesondere locale 
Schutzbauten und Ent- oder Bewässerung"sanlagen zum Vortheile einzelner 
Grundcomplexe oder Grundstücke, mög"en sich diese Herstellungen l\Ie­
liorationen höherer Ordnung anschliessen oder ein selbständiges Unter­
nehmen bilden. 

Im Anschlusse an diese Classification wurde dann im § 2 die i\.rt 
und Weise, sowie das ]\/[ass der staatlichen finanziellen Förderung der 
Meliorationen er s t er Ordnung der fallweisen Regelung durch beson­
dere Gesetze vorbehalten, in Bezug auf die finanzielle Förderung der 
Meliorationen z w e i tel' Ordnung auf die weiteren Bestimmungen des 
Gesetzes (Entwurfes) selbst venviesen. Rücksichtlich. der Meliorationen 
d ri t t e r Ordnung jedoch hiess es im letzten Absatze desselben Para­
graphen, es finde eine staatliche Förderung derselben "auf Grund dieses 
Gesetzes nicht statt, vorbehaltlich einer etwaigen Subventionierung ein­
zelner bahnbrechender oder lehrreicher Fälle nach den hierüber bestehenden 
Grundsätzen aus den durch die Finanzgesetze für derlei Subventionen 
gewährten Mitteln«. 

\Vas nun hinsichtlich der hier genannten Meliorationen dri tter 
Ordnung in den Programm-Paragraphen des Entwurfes nicht ausgesp.rochen 
war und füglich nicht ausgesprochen werden konnte, das wurde in den 
Motiven als \Vink und Anregung zum Ausdrucke g"ebracht, indem es 
dort hiess: »In Betreff der Meliorationen dritter Ordnung kann wohl von 
einer allgemeinen und unmittelbaren Förderung derselben aus Staats­
mitteln schon der Natur der Sache nach keine Rede sein; es bleibt viel­
mehr eine der dankbarsten Aufgaben der einzelnen Länder, im Anschlusse 
an bereits bestehende Lalldesanstalten für den Bodencredit oder durch 
selbständige Landesanstalten oder unter Heranziehung anderer öffentlicher 
Creditanstalten Einrichtungen zu treffen, durch welche dem Landwirte 
ermög"licht wird, thunlichst billige, unkündbare und in angemessener 
\Veise amortisierbare Darlehen zur Ausführung solcher Meliorationen 
zu erlang"en, eine Aufgabe, mit der sich bekanntlich in einigen öster­
reichischen Ländern bereits befasst wird.« Daran knüpfte sich nun - unter 
ausdrücklichem Hinweise auf Sachsen und Preussen - eine Verheissung, 
deren Erfüllung erst nach fünfzehn Jahren zur That werden sollte, nämlich: 
»Sobald die Verhandlungen in dieser Richtung eine concretere Gestalt an­
genommen haben werden, wird allerdings auch an die Regierung und Reichs­
g"esetzgebung die Aufgabe herantreten, über die Begünstigungen schlüssig 

zu werden, mit welchen solche Darlehen in finanzieller und vielleicht auch 
in ci v i Ire eh t I ich er Hinsicht ausgestattet werden könnten . . . .« 

Es wird die Aufg"abe unserer weiteren Darstellung sein, zu zeigen, 
dass und wie das hier aufgestellte Programm thatsächlich zur Durch­
führung kam. Die Classification des § I war allerdings eine etwas vage. 
Nach § 3 sollte in jedem Falle das Ministerium entscheiden, zu welchen der 
im § I bezeichneten Kategorien ein beabsichtigtes Unternehmen gehöre. 
Indessen wollen '.vir uns bei diesem Umstand umsoweniger aufhalten, 
als ja die angeführten Programm-Paragraphen in den definitiven Gesetzes" 
text keine Aufnahme fanden. Hingegen müssen wir einen anderen Umstand 
schon an dieser Stelle berühren. 'vVenn die Motive rücksichtlich der 
im § I behandelten sogenannten Meliorationen dritter Ordnung u. a. auch 
auf das preussische Vorbild Bezug" nahmen, so war das nicht in dem 
Sinne berechtigt, als ob sich die in diesem Gesetze normierten Begünsti­
gungen des Meliorationscredites lediglich auf solche Einrichtungen des 
Bodenschutzes und der Ertragshebung bezögen, welche mit wasserbau­
technischen V orkehrung"en zusammenhängen. Im österreichischen Entwurfe 
ergab sich diese Einschränkung aus dem Wesen des Gesetzes, das eben 
die Förderung" der Landescultur auf dem Gebiete des Wasserbaues 
bezweckte. Es ergab sich hieraus eine zu enge Fassung des Begriffes 
einer Melioration welche wie wir noch sehen sollen, auch für die Be-, , 
stimmung"en unseres jüngsten, die Förderung des Meliorationscredits 
bezweckenden Gesetzes richtunggebend blieb. 

Ganz anders jedoch das preussische Gesetz über die Landescultur­
Rentenbanken vom Jahre I879. Dasselbe hat die Meliorations-Unter­
nehmungen, welche der mannigfach begünstigten Creditgewährungen von 
Seiten der genannten Rentenbanken theilhaftig gemacht werden können, 
Z\var taxativ aufgezählt, allein unter dieselben nicht bloss Ent- und Be­
wässerungen, U ferschutz- und Teichanlag"en, sowie die Errichtung und U nter­
haltung von 'Nasserwegen (Flössereien) und sonstigen \Vassertransport­
anlagen aufgenommen, sondern auch Aufforstungen, Urbarmachungen öder 
Strecken, die Errichtung" von Landwegen und die Einrichtung neuer ländlicher 
\Virtschaften. Das hessische Gesetz hat insbesondere noch Wiesenculturen 
und die Commassationen aufgenommen; ähnlich auch das spätere bayerische. 
Und wie enge ist noch der Kreis dieser bei den deutschen Anstalten 
zur gesetzlich begünstigten Belehnung zugelassenen Meliorationsartengegen­
über dem in der englischen Improvement of Land Act enthaltenen Verzeich" 
nisse. Letztere lässt Darlehen mit privilegiertem Range zu nicht bloss für 
dauernde Uferbefestigungen, für Drainagen und zugehörige Einrichtungen 
und deren Verbesserung, für Bewässerung-en und Befruchtungen mit Dung­
wässern, sondern auch für Gemeinheitstheilungen und Einhegungen; allerhand 
l:"rbarmachungen, Schutzpflanzung"en, Errichtung von dauernden Feldwegen, 
Eisenbahnen und Transportcanälen für landwirtschaftliche Zwecke, für 
Bodenbereinigung"en, den Bau von Arbeiterwohnungen und 'Virtschaftsg"e­
bäuden,2\:Ii1,schinenhäusern, \Vasserrädern, Säge- und Mühlwerken, Schächten, 
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\Vasserschöpfwerken, Teichen und \Vasserbehältern, Dämmen, Durch­
stichen, \7Il asserleitungen, Brücken, vVehren und Schleusen, soweit durch 
dieselben der Ertrag landwirtschaftlich genutzten Bodens g'ehoben wird, 
desgleichen unter derselben Voraussetzung für die Herstellung von Quais 
und Landeplätzen am :Meere und an den Ufern schiffbarer Flüsse zur 
Erleichterung des Transportes von Vieh, Producten, Salz und Dünge­
mitteln u. s. w. Ja, nicht bloss zum Zwecke der Errichtung landwirtschaft­
licher Schleppbahnen, sondern selbst behufs Zeichnung' von Actien und 
Antheilscheinen öffentlicher Schienenweg'e und Canäle, welche über die 
Grundstücke eines Landwirtes oder in der Xähe derselben angelegt 
werden sollen und den Ertrag ihrer Wirtschaften um mehr zu erhöhen 
geeignet sind, als zur Deckung' der Zinsen und Amortisationsquoten der ge­
zeichneten Summen erforderlich erscheint, können auf Grund des Gesetzes 
privilegierte Darlehen aufgenommen werden. 

Es ist wohl hier nicht der Ort, sich auf eine theoretische Inhalts­
bestimmung des Begriffes landwirtschaftlicher Meliorationen einzulassen, 
was wir anderen Ortes versucht haben 1). Die angeführten Beispiele, 
sämmtlich ausländischen älteren Gesetzen über Meliorationscredit ent­
nommen, bezeugen wohl, dass den Verfassern des österreichischen Ent­
wurfes von 188 I nur ein Theil des vielumfassenden Gebietes vorgeschwebt 
hat. Trotzdem war ihre Leistung' anerkennungswürdig, denn sie gab den 
auf die Förderung des Meliorationscredites abzielenden Bestrebungen der 
Landtage und landwirtschaftlichen Fachcorporationen einen kräftigen 
Impuls. Der im Jahre 188 I dem Landtage von Vorarlberg durch das Mitglied 
desselben, Ritter von Tscha voll, vorgelegte Entwurf2) hat sich in Bezug 
auf die meritorischen Vorschriften überwiegend an das preussische Muster 
angelehnt, in Rücksicht der Verwaltungs einrichtungen an die Organi­
sation der österreichischen Landeshypothekenbanken. Für die auf Grund 
der bewilligten Darlehen zu emittierenden Schuldscheine wurde unter 
besonderen Einschränkungen Staatsgarantie beansprucht, die Forderungen 
den Bank sollten im Verwaltungswege eingetrieben, ihren Geschäften 
die Stempelfreiheit, den Parteien die Befreiung von den Übertragungs­
gebüren eingeräumt werden. Der dem steiermärkischen Landtage im 
Jahre 1882 von Seiten des Landesausschusses vorgelegte »Gesetzentwurf 
betreffs Errichtung einer Landesculturbank 3) « tusste wesentlich auf dem 
sächsischen V orbilde, einzelne Paragraphen waren demselben wörtlich 
entnommen. Allerdings war aber der Kreis der seitens der Bank belehn-

1) <Melioracnl uveH (Frag r890); "Über Meliorationscredit mit besonderer Rücksicht auf 

äste reich« (Zeitschrift für Volksw" Social-Politik und Verwaltuug, 1. Bd" 2, Heft.); Art. ,,:l,Telio­

rationscredit« im ästerr. Staatswörterbuch, 

2) Im Druck veröffeutlicht uuter dem Titel: "Die Landescultur-Rentenbanken, ein ~Iittel 

zur Hebung der Bodencultur und zur Verbesserung der Lage der Landwirte" VOll R. V. Ts cha voll 

(ohne Jahresaugabe). 
3) V. Landtags -P eriode, IV. Session> Beil. ::\Cr. r9, Verhandelt in der Sitzur.g vom 

). Juli r882. 

baren Meliorations-UnternehmungeH viel weiter gefasst. Der Landtag ver­
hielt sich aber dem Projecte, ja der Principfrage gegenüber so skeptisch, 
dass er den EntYvurf einfach ablehnte trotz der Betheuerung des Regie­
rungsvertreters, die Regierung hege für die Errichtung solcher Anstalten 
Sympathien. 

Keinen besseren Erfolg hatten die in den Jahren 1881 und r882 

im Schosse des böhmischen Landesculturrathes gepflogenen Berathungen. 
Da Böhmen, im Gegensatze zu den vorerwähnten zwei Ländern, in seiner 
Hypothekenbank bereits eine Landesanstalt für Bodencredit besass, so 
neigten sich begreiflicherweise die Meinungen dazu, bei dieser Anstalt 
eine besondere Abtheilung- für Meliorationscredit zu errichten, und erst 
in zweiter Reihe wurde mit der Eventualität der Errichtung' einer beson­
deren Meliorationsbank gerechnet. Zu irgendeinem entscheidenden Schritte 
kam es überhaupt nicht. 

In der Folge wurde dann wohl in die Statuten der galizischen 
Landesbank die Gewährung von Meliorationscrediten aufgenommen, ohne 
jedoch für diesen Zweck besondere fachliche Einrichtungen zu treffen. 
Schliesslich hat auch der mährische Landesausschuss beiläufig in derselben 
Zeit, als in Böhmen bereits die Vorbereitungen zur Gründung eines neuen 
grossen Landesinstitutes, der sofort zu erwähnenden »Landesbank«, im Zuge 
waren, eines seiner Mitg'lieder zum Studium der Landescultur-Renten­
banken nach Deutschland ausgesandt. Der Bericht lautete in Anbetracht der 
thatsächlich nicht beträchtlichen Rechnungserfolge dieser Anstalten 
sehr skeptisch. Später wurde in das neue Statut der Hypothekenbank 
die Bestimmung aufg-enommen, dass die Hälfte des Reservefonds zu 
Darlehen an das Land, Gemeinden, Strassenausschüsse und "\V ass e r­
gen 0 s sen s eh a ft e n verwendet werden könne. 

So blieb es schliesslich dennoch dem König-reiche Böhmen beschieden, 
g'leichwie rücksichtlich der Errichtung der Landeshypothekenbanken, 
auch auf dem Specialgebiete des Meliorationscredites den ersten organi­
satorischen Versuch zu unternehmen. Es geschah dies jedoch auf keinem 
der beiden \7Il ege, welche die Enquete des böhmischen Landesculturrathes 
behufs Org'anisierung des Meliorationscredites ins Auo'e gefasst hatte b , 

also weder durch Anschluss an die bestehende Landeshypothekenbank, 
noch durch Errichtung eines für diesen Zweck ausschliesslich bestimmten 
selbständigen Landesinstitutes, sondern durch Zuweisung dieser Aufgabe 
einer neuen noch für anderweitige creditwirtschaftliche Zwecke creierten 
Landesanstalt; 

Dies, war die im Jahre 1889 gegründete »Landesbank des König­
reiches Böhmen«, das in Bezug auf Geschäftsumfang heute bedeutendste 
aller österreichischen Landes-Creditinstitute. Die Errichtung einer selb­
ständigen, auf die Vermittelung des Meliorationscredites allein beschränkten 
Landesanstalt, wäre gewiss ein Fehler gewesen. England ausgenommen 
hat der Meliorationscredit noch nirgends in Europa eine so kräftige 
Entwickelung genommen, um eine selbständige Anstalt ohne übermässige 
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Regiebeitrag-sbelastung der Schuldner vollauf beschäftig-en zu können. 
Der natürlichste 'vVeg wäre die Vereinigung dieses Zweiges der Credit­
vermittelung mit den Geschäften der Landeshypothekenbank gewesen. 
Denn nicht nur handelt es sich hier um die gleiche Classe creditsuchender 
Subjecte, sondern um ganz ähnliche banktechnische Einrichtungen, wie 
namentlich Unkündbarkeit der Darlehen bei fortschreitender Zwangs­
amortisation, die correspondierende Capitalbeschaffung im Passivgeschäfte 
der Bank durch Emission gleichfalls unkündbarer, jedoch nach Massgabe 
der Rückzahlungen verlosbarer Obligationen. Nur in zweifacher Richtung 
besteht zwischen dem Meliorations- und dem gewöhnlichen Bodencredit 
ein Unterschied. Bei letzterem geht die beabsichtigte Verwendungs art 
des Darlehens die Bank nichts an, sie fräg-t nach derselben nicht, hat 
die Verwendung nicht zu controlieren, sondern lediglich die statuten­
mässigen Voraussetzungen der Sicherheit ihrer Forderung- nach dem 
ge gen w ä l' ti gen Stande und \Verte des Pfando bj ectes zur Richt­
schnur zu nehmen. Bei ersterem hingegen ist der Zweck von ausschlag­
gebender Bedeutung, indem derselbe eben Abweichungen von der nor­
malen, immerhin mehr mechanischen Beurtheilung der Sicherheitsgrenzen 
der Pfandforderung bedingt, denn bei den Meliorations-Darlehen im tech­
nischen Sinn dieses Wortes hat der künftige durch die Melioration zu 
bewirkende Wertzuwachs in Betracht zu kommen) weshalb aber auch 
die Beaufsichtigung der Verwendung des Darlehens nothwendig geboten 
erscheint, unter Umständen auch eine dem Einzelfalle angepasste Feststellung 
des Amortisationsfortganges, worüber noch Näheres gesagt werden soll. 
Allein diese principiell wichtigen Unterschiede, welche für die feine 
Eigennatur des Meliorationscredites so bedeutungsvoll sind, bedingen 
1 ediglich das Eingreifen eines von den gewöhnlichen sachverständigen 
Organen (Schätzleuten) verschiedenen fachlichen Hilfsorganismus, ohne 
insbesondere ein Hindernis zu bilden, \lass die Capitalbeschaffung sowohl 
des gewöhnlichen Bodencredites als auch des Meliorationscredites im 
'vVeg-e der Emission eines einheitlichen Pfandbriefes erfolge, 
zumal wenn die Creditwürdigkeit des letzteren nicht lediglich auf den 
,Vert der Rückhalt gewährenden Forderungen, sondern zugleich auf 
die Landesgarantie basiert ist. Ein in vielen Beziehungen recht brauch­
bares Vorbild hätten in dieser Richtung die interessanten Einrichtungen 
der im Jahre 1885 errichteten oldenburgischen Bodencreditanstalt geboten. 
An dem Scheitern eines ähnlichen Planes für Böhmen war die scrupelhafte 
Pedanterie der damaligen Direction der Landeshypothekenbank nicht 
wenig schuld. Zum Glücke war es für die Meliorationscredit-Einrichtungen 
dieses Landes von keinem Schaden, dass dieselben der neuen Landesbank 
einverleibt wurden. Als günstig musste jedenfalls nicht nur die Erleich­
terung der Regiekosten, sondern auch die Zuweisung an eine kaufmän­
nisch viel beweglichere Bank betrachtet werden, welcher überdies andere 
in Bezug auf banktechnische Einrichtungen verwandte Zweige zugewiesen 
wurden, wie insbesondere der Communal- und einige Jahre später der 
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Eisenbahncredit mit unkündbaren, regelrnässigel' Amortisation unterlie­
g-enden Darlehen im Activ- und der Emission pfandbriefähnlicher Obli­
g-ationen im Passivgeschäfte. Vielleicht wäre es nicht unzweckmässig 
g-ewesen, ähnlich der ebenberührten }\löglichkeit eines einheitlichen 
Pfandbriefes, im Passivgeschäfte des Meliorat,ionscredites einfach die 
sonst wesensgleiche Communalobligation zu verwenden, allein man 
entschied sich für eine streng abgesonderte Regelung des ganzen Zweiges. 

Bei dieser Regelung wurden vornehmlich die preussischeIl Vorbilder 
benützt, wenn auch mit möglichster Beibehaltung- jener Einrichtungen, 
welche bei den Landeshypothenbanken bereits eingebürgert waren. 

'vVas den Kreis der Anlagen betrifft, welche bei der Landesbank 
des Königreiches Böhmen gemäss ihrer statutarischen Bestimmungen über 
ilieliorationscredit (§ 13 bis 23) belehnbarsind, so ist derselbe der denkbar 
\veiteste. Das Statut führt, lediglich demonstrativ, Folg-endes an: 1. Be­
wässerungs- und Entwässerungsanlagen und überhaupt Meliorationen 
von Äckern und ,Viesen; 2. Regulierungen von Bächen und Privat­
flüssen und Anlagen zum Uferschutze gegen Überschwemmungen; 
3· Zusammenlegung von Grundstücken und 'Veganlagen, welche zur 
besseren Benützung landwirtschaftlichen Grundbesitzes bestimmt sind; 
4. Bewaldung-, Urbarmachung und dauernde Fruchtbarmachung- bisher un­
productiven Bodens; 5. Anlage, Erweiterung oder Trockenlegung von 
Teichen, Trockenlegung- von Sümpfen und dazug-ehörige Massnahmen; 
6. Errichtung und Erweiterung von Gebäuden zu wirtschaftlichen Zwecken, 
wie von Getreidelagerräumen und von \V ohnungen für landwirtschaftliche 
Arbeiter; 7. Anlage von Gärten, Obstbaumpflanzungen, vVeinbergen und 
Hopfengärten; 8. \Vasserversorgungsanlagen für wirtschaftliche Zwecke 
und für Z\vecke der Haushaltung; 9. Errichtung von zur Förderung der 
Land- und Forstwirtschaft dienenden Privatbahnen; 10. Errichtung von 
\Vasserstrassen und Brücken, insbesondere behufs Transportes von Feld­
und Waldproducten u. s. W.; I I. Anlage und Vervollkommnung von land­
wirtschaftlichen Industrieunternehmungen, insoferne dieselben ein Zugehör 
landwirtschaftlichei" Realitäten sind. 

Schon diese demonstrative Anführung zeigt den Umfang und die 
Mannigfaltigkeit der Zwecke, deren Förderung durch zweckmässige Credit­
einrichtungen beabsichtigt wird. Es wurde natürlich von jeder allgemeinen 
Definition abg-esehen, aber die Beispiele selbst und das in einem weiteren 
Paragraphen (15) aufgestellte Erfordernis der Ertrags- und 'vVertserhöhung 
sind ausreichend genug, um zu beweisen, dass hier in der That, im 
Gegensatze zu den Bestimmungen des Regierungsentwurfes von 188 I, 
inbegriffen war jegliche Capitalverwendung auf Grund und Boden, welche 
entweder eine ganz neue land- oder forstwirtschaftliehe Ertragsquelle 
schafft oder eine relativ dauernde Grundlag e der Ertragssteigerung bewirkt. 
Aber noch mehr. ,Vährend in den Motiven des erwähnten Entwurfes an 
die Errichtung entsprechender Landescreditanstalten lediglich behufs Er­
leichterung der dort als J\1eliorationen ddttel' Ordnung bezeichneten 
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~:'\,.nlagen g'edacht wurde) erscheinen hier) wie aus den citierten Beispielen 
des Statutes deutlich erhellt, unter den .. belehnbaren Anlagen alle drei 
::\Ieliorationskategorien inbegriffen. Xur liegt rücksichtlich der Errichtung -
von 'v\T asserstrassen) welche wohl vorwiegend unter die ivIeliorationen 
erster Ordnung des Regierungsentwurfes von 1881 fielen, die Beschränkung 
vor (§ 13), dass Darlehen zur Errichtung derselben nur gewährt werden 
können, wenn die auf Grund derselben an die Landesbank zu erstattenden 
Leistungen durch Beiträge oder Garantieerklärungen öffentlicher Fonde 
sichergestellt sind, während bei aus Staats- oder Landesmitteln subven­
tionierten Unternehmungen (also praktisch hauptsächlich bei den obenbezeich­
neten Meliorationen z"\veiter Ordnung) das Darlehen den durch die Sub­
vention nicht gedeckten Rest des Kostenbetrages nicht überschreiten darf. 

Selbstverständliche Voraussetzung der Darlehensbewilligung ist die 
fachmännische Begutachtung des Planes auf Kosten des Darlehenswerbers, 
zu welchem Zwecke zwar die Einsetzung eigener Bankorgane vorg'esehen 
ist, bis dahin jedoch der Sachverständigenbefund des Landesculturrathes 
(beziehungs"\veise dessen culturtechnischen Bureaus) genügt, soferne es 
sich nicht um Projecte handelt, welche behufs Ertheilung' einer Staats­
oder Landessubvention oder sonst einer Begünstigung von Staats- oder 
Landesorganen bereits geprüft und genehmig,t sind (§ I S). 

Eine weitere Beding'ung' ist nicht nur die Ausführung des Werkes 
selbst genau nach dem genehmigten Plane, sondern auch die entsprechende 
Instandhaltung desselben nach eventuell im Darlehensvertrage selbst auf­
zustellenden Regeln, deren Befolgung die Bank durch ihre Bevollmächtigten 
überwachen kann. 

Was nun die Höhe des Darlehens selbst betrifft, so sind für den 
gestatteten Umfang desselben dreierlei Momente massgebend: 

I. Die durch die Melioration auf Grund fachmännischen Befundes zu 
gewärtigende Ertrags- und Werts erhöhung (§ I S); 

2. innerhalb dieser Grenzen die wirklichen Kosten der Ausführung, 
beziehungsweise der durch eine Staats- oder Landessubvention nicht 
gedeckte Rest derselben (§ 19); 

3. die mit Rücksicht auf den "\"1 ert des Grundstückes vor der Melio­
ration und auf die eventuell an demselben bereits haftenden bücherlichen 
Lasten statutarisch festgestellte hypothekarische Einschuldungsgrenze. In 
dieser letzteren Richtung wurde eine combinierte Formel aufgestellt 
(§ 16), gemäss welcher die hypothekarische Sicherheit als genügend er­
achtet wird, wenn das Meliorations-Darlehen mit Hinzurechnung der auf 
der Hypothek bereits eingetragenen, im Range vorgehenden Lasten, jene 
Summe nicht übersteigt, welche gleichkommt 

a) zwei Drittheilen (bei Immobilien, auf deren Substanz die Execution 
nicht zulässig ist, der Hälfte) des gegenwärtigen "Vertes der zu­
gehörigen Grundstücke zuzüglich der Hälfte des Schätzwertes der 
in derselben Grundbuchseinlage eingetragenen und einen selbständigen 
Xutzen g'ewährenden Gebäude, mit Hinzurechnung 
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b) der Hälfte der nach sachverständigem Befunde durch die Melioration 
zu bewirkenden 'vVertserhöhung. 
"Vas die unter a) fallende Ermittelung des gegenwärtigEm 'Nertes 

von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken betrifft, so sind dies­
bezüglich gleichlautende oder analoge Regeln aufgestellt, wie im Statute 
der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, also entweder Catastral­
reinertrag (24facher, bei ausschliesslichem oder vorwiegendem "Valdbestande 
20facher) oder Schätzwert, welch letzterer durch eine besondere Schätzungs­
commission unter Zuziehung eines Vertrauensmannes des Landesausschusses 
ermittelt wird, woferne nicht eine längstens vor drei Jahren nach den 
VorschTiften des Hypothekenbankstatutes durchgeführte Schätzung vor­
lieg't. Doch darf bei Zugrundelegung des Schätzwertes das Darlehen nie 
mehr betragen als den 24-, beziehungsweise 20fachen Catastralreinertrag 
zuzüglich der beiden übrigen unter a) und b) bezeichneten 'viV ertquoten 1). 
Die hypothekarische Sicherstellung wird aber überhaupt nur dann erfordert, 
wenn es sich nicht um ein Darlehen an eine Genossenschaft handelt, 
rücksichtlich deren den auf die Grundstücke der Genossenschafter 
entfallenden Beiträgen bis zum Betrage dreijahriger Rückstände der 
V orrang vor allen anderen Reallasten unmittelbar nach den öffentlichen 
Abgaben gesetzlich eingeräumt ist. Gerade in dieser letzteren Hinsicht 
kommen diejenigen wassenechtlichen ~feliorationen in Betracht, deren 
Subventionierung durch die Gesetze vom 30. Juni 1884, R.-G.-Bl. ,Z. 16 
und 17, geregelt wurde und die im Regierungsentwurfe als Meliorationen 
zweiter Ordnung charakterisiert waren. 

"Vas nun die sonstigen Darlehensbedingungen anbelangt, so sind 
dieselben folgende: 

1. Die Darlehen werden nach 'vVahl der Bank in barem oder in den 
noch näher zu berührenden »Meliorationsscheinen« in abgerundeten durch 
Hundert theilbaren Summen gegen fixe Rückzahlungstermine oder gegen 
Rückzahlung in halbjähTigen Annuitäten gewährt. In Bezug auf den letzt­
erwähnten Modus ist im Gegensatze zu den rein schematischen Formeln 
der Hypothekenbankstatuten vorgeschrieben, dass die Tilgungsquote von 
der Direction für jeden einzelnen Fall unter Berücksichtigung des Um­
standes zu bestimmen sei, dass die Rückzahlungsmodalität dem Zwecke, 
zu welchem das Darlehen gewahrt wird, angepasst werde. Es kann daher, 
je nach der fachmännischen Annahme, zu welchem Zeitpunkte und in 
welchem Umfange die Ertragssteigerung durch die bewirkte Melioration 
sich einstellen wird, anfanglieh von der Entrichtung' einer Tilgungs­
quote abgesehen werden, dieselbe jedoch für die Folge oder auch von 
~~nbeginn für eine Reihe von Jahren in einem entsprechend ansteigenden 
:\iasse vorgeschrieben werden. Aus dem obenangeführten Grunde entfiel 
auch im Statute der bei Hypothekenbanken festg'ehaltene Grundsatz der 

1) Für gewisse Fälle 1st überdies Einstimmigkeit des Directiottsbeschlusses vorgeschrieben, 

ansonst noch die Bewilligung des Landesausschusses eingeholt werden muss. 
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Anticipatleistung der Zinsen (§ 13) und die erste Verlosung' der Melio, 
rationsscheine ,val' bis zum Ablauf von fünf Jahren gestattet, während 
dieselbe bei den Pfandbriefen der Hypothekenbank und ähnlich bei den 
Communal- und Eisenbahnscheinen der Landesbank - entsprechend der 
sofort eintretenden Quotentilgung - längstens in 1 1/ 2 Jahren nach der 
ersten Emission vorgeschrieben wurde. 

2. Die Darlehen sind seitens der Bank unkündbar) ausgenommen) 
wenn die vertragsmässigen Bedingungen der Zeit und Art der Aus­
führung oder Instandhaltung nicht eingehalten wurden) wenn der Schuldner 
wegen irgendwelcher Obliegenheiten innerhalb der letzten zwei Jahre 
fruchtlos gemahnt wurde, oder wegen Entwertung der Hypothek. Rück­
sichtlich der Kündigung des Schuldners gelten analoge Bestimmungen, 
wie bei der Hypothekenbank. 

3. Die Zuzählung des Darlehens kann abschnittweise nach dem 
Fortgange der Ausführungsarbeiten erfolgen. 

Die Capitalbeschaffung für diese Darlehen seitens der Bank kann 
aber muss nicht im vVege der nach Massgabe der Annuitätseingäng~ 
halbjährig verlos baren Meliorationsscheine erfolgen. Erfolgt dieselbe aber 
nicht auf diesem Wege, so sind die nöthigen Mittel aus dem durch 
Emission der sogenannten Fondsschuldscheine beschafften Betriebsgrund­
fonde der Bank zu entnehmen. Letztere Scheine sind überhaupt nur im Con­
versionsfalle kündbar. Die Meliorationsscheine entsprechen nicht nur in 
der rechtlichen Form und banktechnischen Behandlung) sondern auch in 
der Beziehung den Pfandbriefen der Landeshypothekenbank) dass 

1. der Darlehenszinsfuss (mit Ausschluss der Amortisationsquote) 
nicht höher sein darf als derjenige) auf welchen die Meliorationsscheine 
lauten. \71! ohl aber darf ein vom Landesausschusse festzustellender Regie­
beitrag erhoben werden. 

2. Das Land haftet für die Verzinsung und Amortisierung. Nebst 
diesem für die Cursgestaltung wichtigen ~''[omente ist noch die Möglich­
keit der Gewährung fixer) allerding's fünf Procent nicht übersteigender 
Prämien auf die ausgelosten Meliorationsscheine gewährt. 

Der Reg'elung des Meliorationscredites im Statute der böhh1ischen 
Landesbank musste eine nähere Besprechung zutheil werden) nicht bloss 
deshalb, weil dies der erste diesbezügliche Versuch in den österreichischen 
~ändern. war) :ondern auch aus dem .G~unde, weil diese Regelung' zu 
e111er Zelt statüand) wo das geltende C1vllrecht den sogenannten Melio­
rations-Darlehen - abgesehen von dem Privilegium der dreijährigen 
~eitragsrückstände bei \71! assergenossenschaften - noch keinerlei gesetz­
lIches Pfandrecht eingeräumt hat. In dieser Beziehung bestand namentlich 
ein ausgeprägter Gegensatz zwischen unserem Rechte und demjenigen 
zahlreicher ausländischer Staaten) namentlich aber Englands) Frankreichs 
und Italiens) woselbst im Umfang'e des gesetzlich normierten Melio­
rationscredites der hypothekarische RangsvorzuO' in vollem Umfan e 

. t 'tt I d 'h K' ,. b g e111 n . n en agransc en reIsen war ein Ahnliches verlano't worden 
b ) 
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als eben die gesetzliche Regelung des Meliorationscredites in Frage 
stand. Massgebend war die Erwägung, dass die Melioration eine \Verts­
erhöhung bewirke oder) wie der Ausdruck oft lautete) eine neue Hypo­
thek schaffe) auf welche die bisherigen bücherlichen Gläubiger keinen 
Anspruch haben - ein ökonomisch ganz richtig'er Gedanke, soferne 
die Voraussetzung der \71! ertserhöhung im concreten Falle auch thatsächlich 
zutrifft) d. i. kein Irrthum in der Fassung und sachverständigen Beur­
theilung des Projectes unterläuft. Eben aus diesem letztang'eführten 
Grunde nahm die preussische Regierung bei Abfassung des Gesetzent­
wurfes über die Landescultur-Rentenbanken Anstand, auf die Forderung 
der ag-rarischen und sonstigen Fürsprecher des gesetzlichen Rangsprivi­
leg'iums des Meliorations-Darlehens einzugehen) sie schrak vor der Ge­
fahr einer Erschütterung des öffentlichen Vertrauens in die Solidität 
des Bodencredites zurück und führte dabei insbesondere den grossen Umfang 
der unkündbar gewährten hypothekarischen Darlehen in Preussen ins 
Feld) deren Gläubiger eben nicht in der Lage gewesen wären) even­
tuellem Risico durch Kündigung ihrer Forderung' sich zu entziehen. Dieser 
Gesichtspunkt behielt auch in den Beschlüssen des Landtages Oberhand) 
so dass lediglich für relativ rasch abzahlbare Darlehen zu Drainagezwecken 
(bei mindestens 4 Procent Tilgungsquote) ein die Abtretung des Rangs­
vorzuges erleichterndes Aufforderungsverfahren geregelt wurde. 

Auch in Österreich waren vom Jahre 1880 an) als sich \7I!ünsche 
nach ausgiebiger Förderung der Meliorationen zu regen begannen) 
namentlich aber nach den verheissungsvollen Worten des Regierungs­
entwurfes von 188 I in verschiedenen Landtagsresolutionen und in Be­
schlüssen verschiedener Corporationen und Enqueten Wünsche ähnlicher 
Art ausgesprochen worden, wie das eben erwähnte Petitum der preussischen 
Agrarier betreffend das Rangprivileg'ium der Meliorations-Darlehen. Dem 
Statut der böhmischen Landesbank hielt man später manchenorts als 
Haupteinwand eben den Umstand entgegen, dass bei der ohnehin schon 
namhaften bücherlichen Belastung des Grundbesitzes die blosse Er­
weiterung der Einschuldungsgrenzen nicht hinreiche) eine ausgiebige 
Meliorationsbewegung hervorzurufen. 

Thatsächlich konnte dieser Einwand nur bezüglich der von Einzel­
wirten vorzunehmenden Meliorationen Berechtigung haben, da ja doch 
für eine sehr wichtige Gruppe von Meliorationen) nämlich die unter das 
Wassergesetz vom Jahre 1869 fallenden genossenschaftlichen Regu­
lierungs-Unternehmungen (Uferschutz, Be- und Entwässerungen), das oben­
erwähnte Vorzugsrecht wenigstens für die dreijährigen Beitragsrück­
stände galt) das namentlich nach der reichlichen Deckung namhafter 
Kostentheile durch Subventionen auf Grund des Gesetzes vom 30. Juni 1884 

eine starke Sicherstellung für den im Creditwege aufgebrachten Kosten­
rest bot. 

Auch für die durch die Zusammenlegung von Grundstücken nach 
dem Commassatiollsgesetze vom 7 . Juni 1883 auflaufenden Kostenbeiträge 
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wurde im § 45 des genannten Gesetzes e111 ähnliches Vorzugsrecht 
statuiert. 

-Um jedoch trotzdem durch eine Er"\yeiterung dieses Grundsatzes 
eine kräftigere Handhabe der Entwickelung des Meliorationscredites zu 
bieten, entschloss sich die Regierung im Sinne der 'vVünsche, welche im 
Jahre 1892 durch den Antrag Struszkiewicz im Abgeordnetenhause 
neuerdings zum Ausdruck gebracht worden waren, zur Vorlage eines 
Gesetzentwurfes über die zum Zwecke der Bodenverbesserung aufge­
nommenen Darlehen (1005 der Beil., XI. Session), welcher nach theil­
weiser Amendierung' als Gesetz vom 6. Juli 1896, R.-G.-Bl. Z. 144, ins 
Leben trat und die partielle Erfüllung der Zusage des Entwurfes vom 
Jahre 188 I bedeutet. 

"Venn von einer nur theilweisen Erfüllung die Rede sein kann, so 
hat das seinen Grund in dem Umstande, dass die sofort zu berührenden 
Begünstigungen ci vilrechtlicher und finanzieller::\ atur nur auf eine genau 
umgrenzte Gruppe von Meliorations-Darlehen Anwendung finden sollen, 
nämlich lediglich auf Darlehen zur Ausführung von Bewässerung-s- und 
Entwässerungsanlagen (Drainag'en), soferne die Rückzahlung derselben 
mitteist wiederkehrender Renten vereinbart wird. Für alle sonstigen unter 
diese Gruppe nicht fallenden Meliorationsarten, so\veit sie beispielweise 
im Statute der böhmischen Landesbank ang'eführt erscheinen, verbleibt 
es beim dermaligen Rechtszustande. Den entscheidenden Grund für diese 
Einschränkung bildete die Erwägung, dass »diese Meliorationen die wich­
tigsten sind, welche heute eine Förderung erheischen und sich bei den­
selben am ehesten nach culturtechnischen Grundsätzen ein Erfolg voraus­
sehen und in seinem "Verte mit annähernder Zuverlässigkeit beziffern 
lässt«. Eben jenes Risico des Irrthums in der sachverständigen Beur­
theilung der dauernden Ertrags- und "Vertserhöhung, das auch in Preussen 
eine ausschlaggebende Rolle gespielt hatte, war also auch hier wenigstens 
für die Einschränkung massg'ebend. 

Die durch das neue Gesetz in dem ebenerwähnten Rahmen den 
}\Ieliorations-Darlehen eingeräumten Begünstigungen sind, wie envähnt) 
theils civilrechtlicher, theils finanzieller Art. 

I. Die civilrechtliche Ausnahmsstellung (§ I) besteht darin, dass 
die aus dem Darlehen begründeten Rentenforderungen eines Gläubig'ers, 
welche ausdrücklich als »J\;Ieliorationsrenten« auf dem~ zu meliorierenden 
Grundstücke bücherlich eingetrag'en werden müssen, den Vorrang vor 
allen anderen Tabularhaftungen geniessen, mit Ausnahme der landes­
fürstlichen Steuern und öffentlichen Abgaben, sowie der auf dem Grund­
stücke g'emäss § 23 des Reichs-\Vassergesetzes und § 44 des Commassa­
tionsg'esetzes bereits haftenden Verpflichtungen. 

2. Die finanzielle Begünstigung (§ I I) ~wird dadurch gewährt, dass 
die bezüglichen Schuldscheine und Verträge, die Empfang'sbestätigungen 
über bezahlte Rentenbeträge und die Pfandrechtseintrag'ungen für Melio­
rationsrenten volle Stempel- und Gebürenfreiheit geniessen, sowie dass 
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die für J'vIeliorationsz,\-ecke benöthigten Catastralmappen zu ermässig,tem 
Preise abgegeben werden '). 

Beg-reiflicherweise haben lediglich die Beding'ungen der civilrechtlichen 
Begünstigung, sowie die Ausführungsmodalitäten der Darlehen zu weit­
läufigeren Clauseln des Gesetzes Anlass g-eg'eben. 

Vvenden \vir uns zunächst zu den Voraussetzungen des Rangsvorzuges 
der J\Ieliorationsrente. Diese betreffen: 

I. Die Person des Gläubigers. Als solcher kann nur ein öffent­
licher Fond oder ein zur öffentlichen Rechnung'slegung verpflichtetes 
Creditinstitut in Betracht kommen. Marsgebend für diese Restriction waren 
Befürchtung-en vor Missbräuchen. vVenn auch letztere durch die weiter 
festgestellten Cautelen der 'vVertsermittelung, abschnittweisen Zuzählung-, 
Beaufsichtigung der Ausführung und Instandhaltung hintang-ehalten werden 
könnten, so kann doch aus der Einschränkung' kein nennenswerter Schaden 
erwachsen, da Private selten zur Gewährung langfristiger, unkündbarer 
Darlehen sich bewogen finden werden. 

2. Den Erfolg- der Melioration. Dieselbe muss nach fachmännischer 
Prüfung einen die aufzuwendenden Kosten erheblich übersteigenden 
landwirtschaftlichen ::\utzen in Aussicht stellen. Es g-enügt in dieser 
Beziehung nicht das Zeug-nis eines unter Landesaufsicht stehenden oder 
selbst dem Lande direct unterstehenden culturtechnischen Bureaus, sondern 
es \yird sowohl in Bezug- auf den envähnten Umstand, als auch rück­
sichtlich der weiter zu berührenden Grenzen des Darlehensumfanges das 
Zeug-nis der staatlichen Verwaltungs behörde gefordert. 

3. Die Höhe der Darlehenssumme. Für diese sind massgebend: 
a) die Kosten der Ausführung, welche in allen Fällen den unübersteig­

lichen Höchstbetrag' des Darlehens bilden; 
b) der Catastralreinertrag- des zu meliorierenden Grundstückes und der 

zu be"\virkende vVertzuwachs. Das Darlehen darf nämlich, um des 
Rangsvorzug-es theilhaftig- zu sein, das Zehnfache des Catastral­
reinertrages des zu ameliorierenden Grundstückes, beziehung'sweise 
der sämmtlichen mit demselben zu einem Grundbuchskörper' ver­
einigten Liegenschaften zuzüglich der Hälfte des erwarteten \~T ert­
zuwachses nicht überschreiten. 
4. Die Darlehensclauseln für den Schuldner. Hier kommen in 

Betracht: 

a) Die Unkündbarkeit seitens des Gläubigers, ausgenommen den 
Fall, dass der Schuldner die für den Beg-inn der Ausführung fest­
gesetzte Frist nicht einhält oder dass N aturelTeignisse den Beginn 
unmöglich machen. X ach begonnener Ausführung tritt bei einseitiger 
Einstellung, Verzögerung' oder Vernachlässigung' nicht 'Kündigung, 
sondern Vollendung im \Vege der Zwang'sverwaltung- ein, wogegen 

1) Es bestoht ge,dss kein stichhältiger Grund, diese finanziellen Besünstigungen anderc:n 
Fällen von ::lfeiiorations-Darlehen zu versager,. 
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dem Schuldner halbjährige Kündigung des noch nicht getilgten 
Capitalsrestes jederzeit freisteht. 

b) Die Verzinsung und Zwangstilgung. Das Darlehen muss durch 
die bücherlich einzutragende Meliorationsrente verzinst und amortisiert 
werden, es ist eben eine Rentenschuld. Das gestattete Höchstmass 
des Zinsfusses ist vier Procent, die Amortisationsgrundquote muss 
jährlich mindestens drei Procent betragen, wobei jedoch für die 
ersten drei Jahre die blosse Verzinsung ohne Tilgungsbeitrag ver­
einbart werden darf. Diese gegenüber den gewöhnlichen Darlehens­
modalitäten der Hypothekenbanken jedenfalls erschwerende Bedingung 
findet eben in der Einräumung des priviligierten Ranges ihre Be­
gründung-. Es erhellt zugleich aus den stricten Bestimmungen des 
Gesetzes, dass die bei Hypothekenbanken statuteng-emäss zulässige 
Ausstellung eines neuen, den Endtermin der Tilgung hinausschiebenden 
Tilgungsplanes, wofern ein bestimmter Theilbetrag des Darlehens 
bereits getilgt ist, hier als ausgeschlossen betrachtet werden muss. 

e) Regiebeitrag kann nur als Zuschlag zu der Meliorationsrente 
eingehoben werden und darf nach der V ollzug-sverordnung nicht 
mehr als l/.Procent des jeweils noch aushaftenden DarlehenRcapitalcs 
betragen, kann jedoch bei die Gesammtsumme von H. 50.000 über­
steigenden Darlehen vom Mehrbetrage nicht berechnet werden. 
Derselbe kommt bei der Berechnung der Kosten als Höchstausrnass 
des Darlehens nicht in Betracht. 

d) Caution für Process- und Executionskosten kann ausbedungen 
werden, darf jedoch nach der Vollzugsverordnung bei Darlehen bis 
einschliesslich H. 10.000 nicht mehr als zehn Pro cent, bei höheren 
nicht mehr als den dreifachen Jahresbetrag der ganzen Meliorations­
rente betragen. 
In Bezug auf die A usführungsm odali tä ten ist zunächt zu bemerken, 

dass die Entscheidung, ob die Voraussetzungen der bücherlichen Eintragung 
der »Meliorationsrente« vorliegen, dem Gerichte zusteht, welchem das oben­
erwähnte verwaltungsbehördliche Zeugnis vorliegen muss. Das Gericht 
kann vorher die Hypothekargläubiger des Darlehenswerbers einvernehmen. 
:\" atfulich können diese, wenn die vorerwähnten gesetzlichen Voraus­
setzungen erfüllt sind) die Eintragung der Meliorationsrenten mit den an 
diese Eintragung' geknüpften Folgen nicht verhindern. Von der erfolg-ten 
Eintragung' sind die bücherlichen Besitzer älterer dinglicher Rechte von 
amtswegen zu verständigen. 

Dass das Darlehen nur zu dem vertragsmässig festgestellten Melio­
rationszwecke verwendet werden dürfe) ist selbstverständlich. Deshalb 
wird die planmässige VerwBndung überwacht, was bei Meliorationen, die 
unter der Leitung- eines Landes-M:eliorationsbureaus erfolg-en) diesem letzteren 
anvertraut werden kann, überhaupt aber stets auf eine für den Schuldner 
wenigst kostspielige vVeise einzurichten ist. Zur grösseren Sicherung der 
planmässigen Ver\vendung ist es g-estattet) die Auszahlung des Darlehens 
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entsprechend dem planmässigen Fortschreiten des \Verkes anzuweisen, 
was auf Grund von Bestätigungen, beziehung-sweise Anweisungen des 

überwachenden Organes vor sich geht. 
An die vorstehenden Bestimmungen schliesst sich eine Reihe weiterer 

materiell- und formalrechtlicher an, von welchen insbesondere diejenigen 
S§ 6 und 8 von grundsätzlicher vVichtigkeit sind. Die erstere setzt in 
~~nsequenz des Charakters der Rentenschuld fest, dass im Falle einer 
Zwangsversteigerung des Pfandobjectes lediglich die für die letzten drei 
Jahre rückständigen Rentenbeträge sammt etwaigen Regiebeiträgen und 
der Caution für Process- und Executionskosten den oben erwähnten ge­
setzlichen Vorrang geniessen, und zwar insoferne, als diese rückständigen 
Leistungen den thatsächlichen Mehrwert überschreiten. Ist das Gegentheil 
der Fall, so ist auf Antrag einer Person, für welche schon vor Eintragung 
der Meliorationsrente an dem Grundstücke dingliche Rechte und Lasten 
begründet waren, das Vorzugsrecht auf den Betrag des thatsächlichen 

'lvertzuwachses zu beschränken. 
Nach Vorschrift des § 8 endlich kann, wenn Naturereig-nisse die plan-

mässig-e Vollendung verhindern oder den erwarteten Nutzen ausschliessen 
oder erheblich schmälern, die Einstellung der Meliorations-Arbeiten verfügt 
werden mit der Folge, dass der Rentenanspruch des Darlehensgebers 
erlischt und nur die ausg-ezahlten Darlehensraten abzüglich der etwa schon 
erfolgten Theiltilgungen als eine höchstens mit vier Procent verzinsliche, 
halbjährig kündbare Capitalsforderungverbleiben, welcher ein Vorzugs­
recht bloss in den Grenzen des bewirkten Wertzuwachses zusteht. 

So beschaffen sind die Grundzüge des neuen Meliorations-Credit­
rechtes. Ziehen wir hier zur besseren Charakterisierung desselben die 
fremdländischen Muster in Betracht, so zeigen sich vornehmlich gegen­
über dem entwickeltsten englischen folgende Unterschiede 1): 

1. In Bezug auf die Meliorations-Arten selbst, denn das englische 
Recht räumt den Rangsvorzug allen obenangeführten ein; 

2. in Bezug auf den Umfang des Rangsprivilegiums, denn dieses gilt 

für den gesammten Darlehensbetrag ; 
3. in Bezug auf die zur Gewährung der privilegierten Meliorations­

Darlehen berechtigten Subjecte, denn England kennt die Beschränkung 
auf öffentliche Fonds und öffentlich Rechnung legende Creditinstitute nicht. 

Doch wird jedermann den Unterschied zu billigen wissen, wer sich 
die Mangelhaftigkeit des englischen Hypothekenrechtes bei Abhandensein 
obligater Grundbücher vor Augen hält. Unser geordnetes Grundbuchs­
recht, in zahlreichen Richtungen die grösste W ohlthat des Hypothekar­

credites, legt weit g-rössere Rücksichten nahe. 
Allerdings wird sich der wirtschaftspolitische Wert des neuen Ge­

setzes vorwiegend auf diejenigen Fälle beschränken, wo Einzelwirte allein 
oder in einer nichtgenossenschaftlichen Form Ent- oder Bewässerungen, 

1) Vgl. mein e obencitierten Schriften. 
7 
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namentlich Drainagen und \Aliesenmeliorationen vornehmen. Auch das 
eng-lische Meliorations-Creditrecht hat bei den Drainagen angefangen. Es 
dürfte für die Zukunft nichts im 'vVege stehen, auch bei uns, falls sich das 
Gesetz bewährt, eine ähnliche Erweiterung seiner Anwendung eintreten 
zu lassen. Ist ja eben bei uns der gesetzlich geregelte J'vleliorationscredit, 
ja der rationelle Meliorationscredit überhaupt noch die Zukunftsmusik 
des land- und forstwirtschaftlichen Anlagecredites. 

Fast gleichzeitig mit der Publicierung des neuen Meliorations-Credit­
g-esetzes haben die Statuten zweier auch für den Meliorationscredit 
bestimmten Landescreditanstalten, oder vielmehr neu creierten, der Ver­
waltung der bestehenden Landeshypothekenbanken untergestellten Ab­
theilungen die allerhöchste Sanction erlangt. Es ist dies das Statut der 
»Landesculturbank der Markg-rafschaft Mähren« vom 13. Mai 1896 und 
der »Communalcreditanstalt des Landes Schlesien« vom 22. Juli r896. 

Gewiss hat in beiden Ländern das Vorbild der »Landesbank des König­
reiches Böhmen« wesentlichen Einfluss geübt auf die Beschlüsse der 
Landesvertretungen von Mähren und Schlesien über die Gründung und 
die Satzungen der beiden neuen Landesanstalten. Indessen sind dieselben 
doch weit entfernt, eine blosse Copie der correspondierenden Einrich­
tungen der böhmischen Landesbank zu sein. \Vir wollen uns demnach 
hauptsächlich auf die Hervorhebung der Unterschiede beschränken. 

Die gleichzeitig für die Vermittelung des Communal- und Eisenbahn­
credites bestimmte mährische Landesculturbank gewährt statutenmässig 
=\Ieliorationsdarlehen nur an Gemeinden, Vvassergenossenschaften oder 
solche »öffentliche Concurrenzen, welche mit dem Rechte zur Einhebung 
von Umlagen für die Deckung ihrer Erfordernisse gesetzlich ausge­
stattet sind«. Zwar sind die Arten von Meliorationsunternehmungen, 
behufs deren Ausführung Meliorationscredit gewährt werden darf, nur 
demonstrativ aufg-ezählt, wobei angeführt sind: Bewässerungs- und Ent­
wässerungs-(Drainage-)Anlagen und Meliorationen von Äckern und 
'vViesen überhaupt; Regulierungen von Bächen und Flüssen, sowie An­
lagen für den Uferschutz und gegen Überschwemmungen; Bewaldungen 
und Urbarmachungen; Anlage, Erweiterung und Unterhaltung von 
Teichen, Trockenlegung- von Teichen; 'vVeg- und Brückenanlagen. Prin­
cipiell wären also auch andere zulässig. Allein die getroffene Ein­
schränkung des Kreises der hier creditfähigen Subjecte schliesst that­
sächlich zahlreiche Meliorationsarten aus, da die Vornahme solcher von 
Gemeinden, 'vVassergenossenschaften und öffentlichen Concurrenzen nicht 
leicht vorkommen wird_ Einzelwirte als Darlehenswerber erscheinen aber 
völlig ausgeschlossen. Einer 1,'lOhl ziemlich weitgehenden Vorsicht ent­
sprang die Bestimmung, welche die Gewährung von Meliorationsdar­
lehen überhaupt von der Be .. villig-ung des Landesausschusses, ja wenn 
der Darlehensbetrag zuzüglich der bei demselben Schuldner aushaftenden 
Forderungen der Landesculturrentenbank mehr als fl. IOO.OOO betragen 
wird, von der Zustimmung des Landtages selbst abhängig macht. 
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Die Bestimmungen über das Höchstausmass des Darlehens (Kosten, 
resp. der durch Staats- oder Landessubventionen nicht gedeckte Kosten­
rest), die plan-, beziehungsweise vertragsmässige Verwendung, die Controle 
derselben sowie der Erhaltung des vollendeten 'vVerkes in gutem Zustande 
.. vährend der g-anzen Tilgung-szeit, über die terminweise Zuzählung der 
Darlehensbeträge, die tilgungsplanmässige Abzahlung, sowie die aus­
nahmsweise Kündigung des Darlehens von Seiten der Bank sind den­
jenigen des böhmischen Landesbankstatuts analog. Die Zuzählung des Dar­
lehens muss grundsätzlich in Communal-Schuldverschreibungen erfolgen, 
für deren Verzinsung und Rückzahlung das Land haftet. Die halbjährig 
im vornhin ein zu entrichtenden tilgungsplanmässigen Annuitäten müssen 
den festgesetzten Zinsfuss um mindesten 1/2 Procent übersteigen; der 
Regie- und Reservefondsbeitrag ist mit 1/10 Procent des jeweils noch aus­
haftenden Capitalrestes festgesetzt. Änderungen des Tilgungsplanes sind 
aus rücksichtswürdigen Gründen mit Genehmigung des Landesausschusses 
gestattet. 

Die Satzungen der »Communalcreditanstalt des Landes Schlesien« 
haben von jeder Aufzählung bestimmter Darlehenszwecke Umgang ge­
nommen. Dieselben begnügen sich mit der Aufzählung der bei der 
Anstalt creditfähigen Subjecte, als welche abgesehen vom Lande selbst 
Gemeinden, Strassenbezirke und öffentliche Concurrenzen genannt sind. 
In Rücksicht der letztgenannten wird weiter bestimmt, dass dieselben 
nur dann Darlehen erhalten können, wenn sie nachweislich eine derartige 
Fundierung besitzen, dass durch dieselbe die pünktliche Verzinsung und 
Rückzahlung gesichert erscheint. Nebstdem können Darlehen an die­
selben, wenn diese zuzüglich der sonstigen zu Lasten desselben Schuldners 
aushaftenden Forderungen mehr als fl. 15.000 betragen, nur mit der 
Zustimmung des Landtages gewährt werden. Praktisch könnten in diesem 
Rahmen Meliorationsdarlehen wohl im selben Umfange stattfinden, wie bei 
der letztbehandelten mährischen Landesanstalt. Besondere Ausführungsvor­
schriften für dieselben sind jedoch in die Satzungen nicht aufgenommen 
worden, bleiben also speciellen Vertrag-sclauseln von Fall zu Fall vor­
behalten. Die Zuzählung der Darlehen erfolgt in den durch das Statut 
creierteu, Landesgarantie geniessenden ), Schuldverschreibung-en der Com­
munalcreditanstalt des Landes Schlesien«. Der Regiebeitrag ist für die 
erste Halbjahrleistung mit 15/100 Pro cent des Darlehensbetrages, für die 
folgenden mit 1°!tOO Procent des nach Begleichung der diesfälligen Annuitäts­
rate verbleibenden Darlehensrestes, die Amortisationsgrundquote mit 
I Procent vorgeschrieben 1). 

Durch die Einrichtung-en der vorstehend geschilderten Landes­
anstalten, sowie durch das Reichsgesetz über Meliorationsdarlehen wurde 

J) Der Vollständigkeit halber ist Doch zn bemerkeD, dass anch die Landesbank von 

Galizien nach der Veröffentlichuug des Reichsgesetzes vom 6. Juli 1896, besondere »Vorschriften 

i;ber die Gewährung von MelioratioDsdarlehen« herausgegeben seit (1897), welche sich auf die 

BedinguDgen der Darlehensgewährung, die nöthigen Controien und dergl. beschränken. 
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eine Summe von Normen geschaffen, welche durch ihre specielle ~~n­
passung an die Natur des landwirtschaftlichen I\1eliorationswesens von 
unseren bisherigen Einrichtungen des landwirtschaftlichen Anlagecredites 
in einer \Veise abweichen, welche uns gestattet, von einem besonderen 
österreichischen Systeme des Meliorationscredites zu sprechen. Dieses 
System besteht aus zwei verschiedenen Spielarten, deren Unterschied aus den 
obenangeführten Gründen am schärfsten bei den Meliorationsdarlehen 
der Landesbank von Böhmen im Gegensatze zu den nach dem Reichs­
gesetze vom 6. Juli 1896 gewährten Darlehen hervortritt. Die Eigenart 
der bei den genannten Spielarten lässt sich folgendermassen charakterisieren: 

I. Darlehen mit bücherlichem Rangsvorzug, welche unter den V oraus­
setzungen und mit den Folgen des Gesetzes vom 6. Juli 1896 seitens 
der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Creditinstitute, also 
nicht bloss der Landesanstalten, gewährt werden können, allein lediglich 
auf die Fälle von Be- und Entwässerungen anwendbar sind, allerdings 
ohne Unterschied, ob ein genossenschaftliches Unternehmen oder ein 
einzelwirtschaftliches vorliegt; 

2. Darlehen für einen allerdings länderweise sehr verschieden um­
grenzten Kreis von Meliorationszwecken, welche durch Landessanstalten mit 
den V ortheilen der Landesgarantie unter allen Voraussetzungen rationellen 
landwirtschaftlichen Anlagecredites gewährt werden, jedoch entweder 
überhaupt ohne hypothekarische Deckung, oder (wie in Böhmen) innerhalb 
entsprechend erweiterter statutenmässiger Einschuldungsgrenzen. Für 
Böhmen, wo in dieser Hinsicht die umfassendste Gelegenheit geschaffen 
wurde, kann bei Hinzutritt der durch das Gesetz vom 6. Juli 1896 ge­
botenen Möglichkeit die öffentlichrechtliche Austattung des Meliorations­
credites im Vergleiche zu Preussen als intensiver bezeichnet werden. 

Ein Bild der Erfolge kann in Anbetracht des kurzen Bestandes der 
mährischen und schlesischen Anstalt, nur in Betreff der Landesbank von 
Böhmen gegeben werden. Meliorationscredite wurden bei dieser Anstalt 
bisher nur in 32 Fällen gewährt, deren Gliederung aus nachstehender 
Tabelle ersichtlich ist: 

Gegenstand der Melioration 

Be- und Entwässerungen, Regulierungen von Bächen und 
Flüssen 

Errichtung und Erweiterung von ,Virtschaftsgebäuden 
Anlage von Gärten und Pflanzungen . . . . . . . . 

Anlage und Vervollkommnung landwirtschaftlicher und 
industrieller Unternehmungen . . . . . . 

Land- und forstwirtschaftliche Schleppbahnen 
Eisenbahnen niederer Ordnung . . . . . . 

Anzahl 
der Darlehen 

18 

3 

3 

2 

32 

Gesammtbetrag 
derselben 

in fl. Ö. W. 

1,211.600 

72 .000 

22.000 

5 14 000 

200.000 

865.100 

2,884.700. 

Was die erstgenannte Gruppe betrifft, so entfielen von den an­
geführten 18 Darlehen I I auf 8 Genossenschaften im Gesammtbetrage 
von fl. 983.600) die übrigen 7 auf Einzelunternehmer in der Gesammtsumme 

rOI 

von fl. 228.000. Ziehen wir die letztangeführten zwei Eis enb ahn­
darlehen ab, da diese streng nicht hieher gehören und lediglich vor der 
Einführung besonderer Eisenbahnschuldverschreibungen der Landesbank 
statutenmässig hier Platz fanden, so verbleiben uns 30 Darlehen in der 
Gesammtsumme von H. 2,0 19.600. Von diesen belief sich das höchste auf 
fl. 460.000 zur Errichtung und Erweiterung von landwirtschaftlichen 
Unternehmungen bei einem Grossgrundbesitz, das kleinste zur Anlage 
eines Handelsgartens betrug fl. 800. Ahnlich wie bei den preussischen 
Landescultur-Rentenbanken ist auch hier der bisherige Erfolg- ein be­
scheidener, der das von uns gebrauchte vVort von der creditwirtschaf:­
lichen Zukunftsmusik jedenfalls gerechtfertigt erscheinen lässt. vVenn WIr 
aber unsere stark vernachlässigten \iViesenculturen, unsere unzähligen 
regulierungsbedürftigen Bäche und Flüsse, die noch ganz b~achliegend~ 
Commassation und vieles andere Einschlägige in Erwägung ZIehen, dabeI 
an die Verwüstungen denken, welche jahraus jahrein die Überschwem­
mungen anrichten, dann unterliegt es keinem Zweifel, dass sich hier ein 
grosses Feld derBethätigung eröffnet, für welche~ die n.och entwic~elun~s­
fähigen Vorbedingungen g-eschaffen zu haben kel11 gerl11ges Verd16nst 1St. 

Das was auf dem Gebiete gewöhnlichen Hypothekarcredites mühsam 
ges~haffen wurde, trägt auch auf diesem Gebiete seine guten Früchte. 
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